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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zur 45. öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung lade ich ein für 

 

Montag, 14. September 2015, 16:00 Uhr, 

Sitzungssaal der Stadtverordneten, Rathaus, Kassel. 

 

Tagesordnung I 

 

1. Mitteilungen 

 

2. Vorschläge der Ortsbeiräte 

 

3. Fragestunde 

 

4. Wiederwahl der hauptamtlichen Beigeordneten Anne Janz 

 

5. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/71 "Heideweg“ 

(Durchführungsvertrag, Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung 

als Satzung) 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und 

Verkehr: Stadtverordneter Zeidler 

- 101.17.1777 -  

 

6. Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2016 sowie 

Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2019 und Ergebnis- und 

Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2019 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Christian Geselle 

- 101.17.1822 - **) 
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7. Umstrukturierung der städtischen Museen 

Antrag der CDU-Fraktion 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Kultur: 

Stadtverordneter Dr. Hanemann 

- 101.17.1583 -  

 

8. Neuordnung der Museen der Stadt Kassel - Beteiligung der 

Stadtverordnetenversammlung herstellen 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Kultur: 

Stadtverordneter Dr. von Rüden 

- 101.17.1602 -  

 

9. Mobilität für alle gewährleisten: Sozialticket jetzt 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in: Stadtverordnete Renate Gaß 

- 101.17.1633 -  

 

10. Gesundheitsschutz durch Luftreinhaltung ernst nehmen 

- Kommunale Handlungsmöglichkeiten endlich nutzen 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Umwelt und Energie: 

Stadtverordneter Dr. Alekuzei 

- 101.17.1634 -  

 

11. Freies WLan vor städtischen Museen 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Kultur: 

Stadtverordneter Dr. Rainer Hanemann 

- 101.17.1637 -  

 

12. Handwerkerparken 

Antrag der CDU-Fraktion 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dominique Kalb 

- 101.17.1644 -  

 

13. Brötchentaste 

Antrag der CDU-Fraktion 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dominique Kalb 

- 101.17.1645 -  
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14. Sporthalle Marbachshöhe 

Antrag der FDP-Fraktion 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen: Stadtverordneter Oberbrunner 

- 101.17.1650 - und Änderungsantrag der CDU-Fraktion 

 

15. Sanierung Sporthalle Marbachshöhe vorziehen 

Antrag der CDU-Fraktion 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen: Stadtverordneter Oberbrunner 

- 101.17.1677 -  

 

16. Änderung der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung Kassel 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD, B90/Grüne, CDU, FDP, 

Demokratie erneuern/Freie Wähler und des Stadtverordneten Bayer 

Berichterstatter/in: Stadtverordnetenvorsteherin Petra Friedrich 

- 101.17.1667 - und Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke 

 

17. IT-Konzept für berufliche Schulen 

Antrag der CDU-Fraktion 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Schule, Jugend und Bildung: 

Stadtverordneter Donald Strube 

- 101.17.1674 -  

 

 

Tagesordnung II (ohne Aussprache) 

 

18. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VI/33 „ Fuldatalstraße / Wilhelm-

Speck-Straße“ (Aufstellungsbeschluss) 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und 

Verkehr: Stadtverordneter Beig 

- 101.17.1778 -  

 

19. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. IV/60 A „Am Stockweg" 

(Aufstellungsbeschluss) 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und 

Verkehr: Stadtverordneter Kieselbach 

- 101.17.1780 -  
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(von Fünffensterstraße bis Kurt-Schumacher-Straße) 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und 

Verkehr: Stadtverordnete Kaufmann 

- 101.17.1792 -  

 

21. Energiekonzept für die Abwasserreinigungsanlage 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Umwelt und Energie: 

Stadtverordneter Völler 

- 101.17.1795 -  

 

22. Feststellung des Jahresabschlusses 2014 für KASSELWASSER - Eigenbetrieb 

der Stadt Kassel - im Zusammenhang mit dem Bericht der 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HTW-Wirtschaftsprüfung GmbH, über die 

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen: N.N. 

- 101.17.1799 - *) 

 

23. Zulassung von Zirkusbetrieben/Tierschauen in Kassel 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und 

Gleichstellung: N.N. 

- 101.17.1800 - *) 

 

24. Weiterentwicklung der Wertstoffwirtschaft - Jetzt! 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Umwelt und Energie: 

Stadtverordneter Amtsberg 

- 101.17.1801 -  

 

25. Überprüfung der Sperrbezirksverordnung 

Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen: N.N. 

- 101.17.1802 - *) 

 

26. Seniorenwohnanlagen SWA in kommunalem Eigentum behalten 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen: N.N. 

- 101.17.1818 - *) 
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27. Gefahrenabwehrverordnung über die Aufrechterhaltung der Sicherheit und 

Ordnung auf und an den Straßen und sonstigen öffentlichen Flächen im 

Gebiet der Stadt Kassel 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und 

Gleichstellung: N.N. 

- 101.17.1820 - *) 

 

 

 

 Es ist beabsichtigt, nachfolgenden Tagesordnungspunkt in nicht öffentlicher 

Sitzung zu behandeln. 

 

28. Grundstückserwerb in der Gemarkung Kassel 

Vorlage des Magistrats - Grundstückskommission 

Berichterstatter/in des Grundstücksausschusses: N.N. 

- 101.17.1821 - *) 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Gabriele Fitz 

Stellv. Stadtverordnetenvorsteherin 

 

 

 

 

*) Die Beschlussempfehlungen der Ausschüsse und die Vorlage des  

 Magistrats - Grundstückskommission erhalten Sie am 14. September 2015 als 

 Tischvorlage. 

**) Die Vorlage des Magistrats erhalten Sie am 14. September 2015 als 

 Tischvorlage. Den Entwurf des Haushaltsplanes 2016 erhalten Sie über Ihr 

 Fraktionsbüro. 
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Niederschrift 

über die 45. öffentliche Sitzung 

der Stadtverordnetenversammlung 

am Montag, 14. September 2015, 16:00 Uhr 

im Sitzungssaal der Stadtverordneten, Rathaus, Kassel 

 

 

Anwesend:  

 

Präsidium 

Petra Friedrich, Stadtverordnetenvorsteherin, SPD 

Volker Zeidler, Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher, SPD 

Gabriele Fitz, Stellvertretende Stadtverordnetenvorsteherin, SPD 

Jürgen Blutte, Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher, B90/Grüne 

Georg Lewandowski, Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher, CDU 

 

Stadtverordnete 

Dr. Rabani Alekuzei, Stadtverordneter, SPD 

Doğan Aydın, Stadtverordneter, SPD 

Anke Bergmann, Stadtverordnete, SPD 

Judith Boczkowski, Stadtverordnete, SPD 

Barbara Bogdon, Stadtverordnete, SPD 

Dietmar Bürger, Stadtverordneter, SPD 

Wolfgang Decker, Stadtverordneter, SPD 

Dr. Manuel Eichler, Stadtverordneter, SPD 

Uwe Frankenberger, Stadtverordneter, SPD 

Helene Freund, Stadtverordnete, SPD 

Dr. Rainer Hanemann, Stadtverordneter, SPD 

Hermann Hartig, Stadtverordneter, SPD 

Carsten Höhre, Stadtverordneter, SPD 

Esther Kalveram, Stadtverordnete, SPD 

Christian Knauf, Stadtverordneter, SPD 

Stefan Kurt Markl, Stadtverordneter, SPD 

Heidemarie Reimann, Stadtverordnete, SPD 

Enrico Schäfer, Stadtverordneter, SPD 

Dr. Günther Schnell, Fraktionsvorsitzender, SPD 

Monika Sprafke, Stadtverordnete, SPD 

Norbert Sprafke, Stadtverordneter, SPD 

Harry Völler, Stadtverordneter, SPD 

Stephan Amtsberg, Stadtverordneter, B90/Grüne 

Dieter Beig, Fraktionsvorsitzender, B90/Grüne 

Ruth Fürsch, Stadtverordnete, B90/Grüne 

Birgit Hengesbach-Knoop, Stadtverordnete, B90/Grüne 

Christine Hesse, Stadtverordnete, B90/Grüne 

Dr. Martina van den Hövel-Hanemann, Stadtverordnete, B90/Grüne 
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Dr. Andreas Jürgens, Stadtverordneter, B90/Grüne 

Eva Koch, Stadtverordnete, B90/Grüne 

Dorothee Köpp, Stadtverordnete, B90/Grüne 

Kerstin Linne, Stadtverordnete, B90/Grüne 

Anja Lipschik, Stadtverordnete, B90/Grüne 

Boris Mijatovic, Stadtverordneter, B90/Grüne 

Gernot Rönz, Stadtverordneter, B90/Grüne 

Joachim Schleißing, Stadtverordneter, B90/Grüne 

Karl Schöberl, Stadtverordneter, B90/Grüne 

Helga Weber, Stadtverordnete, B90/Grüne 

Bernd-Peter Doose, Stadtverordneter, CDU 

Norbert Hornemann, Stadtverordneter, CDU 

Dominique Kalb, Stadtverordneter, CDU 

Stefan Kortmann, Stadtverordneter, CDU 

Eva Kühne-Hörmann, Stadtverordnete, CDU 

Marcus Leitschuh, Stadtverordneter, CDU 

Dr. Michael von Rüden, Stadtverordneter, CDU 

Bodo Schild, Stadtverordneter, CDU 

Jutta Schwalm, Stadtverordnete, CDU 

Waltraud Stähling-Dittmann, Stadtverordnete, CDU 

Brigitte Thiel, Stadtverordnete, CDU 

Birgit Trinczek, Stadtverordnete, CDU 

Dr. Jörg Westerburg, Stadtverordneter, CDU 

Dr. Norbert Wett, Fraktionsvorsitzender, CDU 

Norbert Domes, Stadtverordneter, Kasseler Linke 

Renate Gaß, Stadtverordnete, Kasseler Linke 

Vera Katrin Kaufmann, Stadtverordnete, Kasseler Linke 

Axel Selbert, Fraktionsvorsitzender, Kasseler Linke 

Heinz Gunter Drubel, Stadtverordneter, FDP 

Frank Oberbrunner, Fraktionsvorsitzender, FDP 

Donald Strube, Stadtverordneter, parteilos 

Bernd W. Häfner, Fraktionsvorsitzender, FREIE WÄHLER 

Dr. Bernd Hoppe, Stadtverordneter, Demokratie erneuern 

Olaf Petersen, Stadtverordneter, Demokratie erneuern 

Jörg-Peter Bayer, Stadtverordneter, Piraten 

 

Ausländerbeirat 

Kamil Saygin, Vorsitzender des Ausländerbeirats 

 

Magistrat 

Bertram Hilgen, Oberbürgermeister, SPD 

Jürgen Kaiser, Bürgermeister, SPD 

Christian Geselle, Stadtkämmerer, SPD 

Anne Janz, Stadträtin, B90/Grüne 
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Brigitte Bergholter, Stadträtin, SPD 

Martin Engels, Stadtrat, CDU 

Esther Haß, Stadträtin, SPD 

Barbara Herrmann-Kirchberg, Stadträtin, CDU 

Hendrik Jordan, Stadtrat, SPD 

Heike Mattern, Stadträtin, B90/Grüne 

Hans-Jürgen Sandrock, Stadtrat, SPD 

Richard Schramm, Stadtrat, B90/Grüne 

Hajo Schuy, Stadtrat, SPD 

Dr. Marlis Wilde-Stockmeyer, Stadträtin, Kasseler Linke 

 

Schriftführung 

Nicole Eglin, Büro der Stadtverordnetenversammlung 

Andrea Herschelmann, Büro der Stadtverordnetenversammlung 

Edith Schneider, Büro der Stadtverordnetenversammlung 

 

Entschuldigt: 

Simon Aulepp, Stadtverordneter, Kasseler Linke 

Wolfram Kieselbach, Stadtverordneter, CDU 

Thomas Flügge, Stadtrat, B90/Grüne 

Annett Martin, Stadträtin, B90/Grüne 

 

 

Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich eröffnet die mit der Einladung vom 

2. September 2015 ordnungsgemäß einberufene 45. öffentliche Sitzung der 

Stadtverordnetenversammlung, begrüßt die Anwesenden und stellt die 

Beschlussfähigkeit fest. 

 

Weiterhin stellt sie fest, dass  

Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher Blutte, Fraktion B90/Grüne  

Stadtverordneter Doose, CDU-Fraktion 

Stadtverordnete Kalveram, SPD-Fraktion 

Stadtverordneter Kortmann, CDU-Fraktion  

Stadtverordnete Lipschik, Fraktion B90/Grüne 

Fraktionsvorsitzender Oberbrunner, FDP-Fraktion  

Stadtverordnete Trinczek, CDU-Fraktion 

Frau Eglin, Schriftführung 

Frau Herschelmann, Schriftführung und  

Frau Rittgarn, Hauptamt  

der Veröffentlichung von Film- und Tonaufnahmen ihrer Person nicht zustimmen. 
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Nachfolgende Tagesordnungspunkte werden abgesetzt: 

 

28. Grundstückserwerb in der Gemarkung Kassel 

 Vorlage des Magistrats - Grundstückskommission 

 - 101.17.1821 - 

Der Antrag wurde im Grundstücksausschuss einstimmig entschieden. 

 

 

Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich teilt mit, dass sie die Tagesordnungspunkte 

7. Umstrukturierung der städtischen Museen 

 Antrag der CDU-Fraktion 

 - 101.17.1583 

und 

8. Neuordnung der Museen der Stadt Kassel - Beteiligung der 

 Stadtverordnetenversammlung herstellen 

 Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

 - 101.17.1602 - 

sowie 

14. Sporthalle Marbachshöhe 

 Antrag der FDP-Fraktion 

 - 101.17.1650 - 

und 

15. Sanierung Sporthalle Marbachshöhe vorziehen 

 Antrag der CDU-Fraktion 

 - 101.17.1677 - 

wegen Sachzusammenhangs gemeinsam zur Beratung aufrufen wird. Die 

Abstimmung erfolgt jedoch getrennt. 

 

 

Stadtverordneter Dr. von Rüden, CDU- Fraktion, teilt mit, dass der zur Erweiterung 

der Tagesordnung I verteilte Antrag der CDU-Fraktion betr. Schulpflicht von 

Flüchtlingskindern, heute nicht eingebracht wird und bittet 

Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich den Antrag in den Ausschuss für Schule, 

Jugend und Bildung zur Beratung zu überweisen. 

 

 

Stadtverordneter Domes, Kasseler Linke, beantragt die Erweiterung der 

Tagesordnung I um den Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Sicherung des 

Salzmann-Denkmals, 101.17.1832. 

Stadtverordneter Zeidler, SPD-Fraktion, spricht dagegen. 
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Stadtverordnetenversammlung bei 

Zustimmung:  Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler, 

  Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP 

Enthaltung: -- 

den 

 

Beschluss 

 

Der Geschäftsordnungsantrag auf Erweiterung der TO I um den Antrag 

der Fraktion Kasseler Linke betr. Sicherung des Salzmann-Denkmals, 

101.17.1832, wird abgelehnt. 

 

Weitere Wortmeldungen zur Tagesordnung liegen nicht vor. 

Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich stellt die geänderte Tagesordnung fest. 

 

Tagesordnung  I 

 

1. Mitteilungen 

 

Es liegen keine Mitteilungen vor. 

 

2. Vorschläge der Ortsbeiräte 

 

Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich gibt den Beschluss des Ortsbeirates Bad 

Wilhelmshöhe vom 16. Juli 2015 betr. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der 

Stadt Kassel Nr. III/71 „Heideweg“, bekannt. 

 

Den Fraktionen liegt ein entsprechender Auszug aus der Niederschrift vor. 

 

3. Fragestunde 

 

Die Fragen Nr. 496 bis 508 sind beantwortet. 

 

Stadträtin Janz verlässt während der Beratung des Tagesordnungspunktes 4 den 

Sitzungssaal gemäß § 25 (1) HGO. 

 

4. Wiederwahl der hauptamtlichen Beigeordneten Anne Janz 

 

Die derzeitige Amtszeit von Stadträtin Anne Janz endet am 31. Januar 2016. 

In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 23. Februar 2015 wurde mit 

Mehrheit die Vornahme der Wiederwahl von Frau Stadträtin Janz beschlossen. 
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Anne Janz 

 

Die Wiederwahl ist nach § 55 Hessische Gemeindeordnung in einem besonderen 

Wahlgang nach Stimmenmehrheit durchzuführen. Gewählt wird schriftlich und 

geheim. Stadträtin Janz ist wieder gewählt, wenn der Vorschlag mehr als die Hälfte 

der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. 

 

Wahlergebnis 

 

Zahl der stimmberechtigten Stadtverordneten: 71 

Zahl der heute anwesenden Stadtverordneten: 69 

abgegebene Stimmen: 69 

ungültige Stimmen:  4 

gültige Stimmen:  65 

 

Auf den Vorschlag zur Wiederwahl von Stadträtin Anne Janz entfielen 

42 Ja-Stimmen und 

23 Nein-Stimmen 

 

Beschluss 
 

Die Stadtverordnetenversammlung wählt Anne Janz für eine weitere Amtszeit zur 

hauptamtlichen Beigeordneten der Stadt Kassel. 

 

Oberbürgermeister Hilgen händigt Frau Anne Janz die Urkunde über die Berufung 

in ihr Amt mit Wirkung vom 1. Februar 2016 aus. 

 

 

5. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/71 "Heideweg“ 

(Durchführungsvertrag, Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung 

als Satzung) 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1777 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. Dem Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

Nr.III/71 „Heideweg“ gemäß § 12 (1) Baugesetzbuch (BauGB) wird 

zugestimmt.  

 

2. Dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/71 

„Heideweg“ wird zugestimmt.  
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Der Behandlung der Anregungen gemäß Anlage 3 wird zugestimmt.  

 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/71 

„Heideweg“ wird nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: SPD, B90/Grüne (17), FDP 

Ablehnung: CDU, Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler, 

  Stadtverordneter Bayer 

Enthaltung: B90/Grüne (1) 

den  
 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt 

Kassel Nr. III/71 "Heideweg“ (Durchführungsvertrag, Behandlung der Anregungen 

und Beschlussfassung als Satzung), 101.17.1777, wird zugestimmt. 

 

 

6. Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2016 sowie 

Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2019 und Ergebnis- und 

Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2019 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1822 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt 

a) die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 

2016 vom 14. September 2015 

b) das Investitionsprogramm (Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen) der Stadt Kassel für die Jahre 2016 

bis 2019 

2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt von der Ergebnis- und 

Finanzplanung der Stadt Kassel für die Jahre 2016 bis 2019 nach dem Stand 

vom 14. September 2015 Kenntnis. Der Magistrat wird beauftragt, die sich 

aus den Haushaltsberatungen ergebenden  

Änderungen in den Ergebnis- und Finanzplan einzuarbeiten. 

3. Der Magistrat wird ermächtigt, buchungstechnische Anpassungen des 

Finanzhaushaltes an dem von der Stadtverordnetenversammlung 

beschlossenen Ergebnishaushalt vorzunehmen. 
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veranschlagter Haushaltsmittel sowie Schreibfehler im endgültigen Ausdruck 

des Haushaltsplans zu berichtigen. 

5. Auf die Aufstellung von Eckwerten für den Haushaltsplan wird verzichtet.“ 

 

Stadtkämmerer Geselle bringt den Entwurf des Haushalts 2016 für den Magistrat 

ein. Die Anlagen zur Haushaltsrede liegen den Stadtverordneten als Tischvorlage 

vor. 

 

Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich stellt den Geschäftsordnungsantrag auf 

Überweisung des Antrages des Magistrats in den Ausschuss für Finanzen, 

Wirtschaft und Grundsatzfragen zur weiteren Behandlung. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Der Geschäftsordnungsantrag von Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich auf 

Überweisung des Antrages des Magistrats betr. Haushaltssatzung der Stadt Kassel 

für das Jahr 2016 sowie Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2019 und 

Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2019, 101.17.1822, in den 

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen ist angenommen. 

 

 

Die Tagesordnungspunkte 7 und 8 werden wegen Sachzusammenhangs 

gemeinsam zur Beratung aufgerufen. Die Abstimmung erfolgt jedoch getrennt. 

 

7. Umstrukturierung der städtischen Museen 

Antrag der CDU-Fraktion 

- 101.17.1583 - 

 

Geänderter Antrag vom 17. März 2015 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, den aktuellen Stand zur „Umstrukturierung 

bzw. Neuaufstellung“ der städtischen Museen zeitnah im Kulturausschuss 

vorzustellen und Herrn Dr. Füldner dazu einzuladen. 
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Ferner wird der Magistrat aufgefordert, im Kulturausschuss über die festliche 

Eröffnung der GRIMMWELT am 4. September 2015 zu informieren. 

 

Im Rahmen der Diskussion ändert Stadtverordneter Leitschuh, CDU-Fraktion, auf 

Vorschlag von Stadtverordneten Dr. Hanemann, SPD-Fraktion, und 

Stadtverordneter Weber, Fraktion B90/Grüne, den geänderten Antrag vom 

17. März 2015 wie folgt. 

 

 Geänderter Antrag vom 14. September 2015 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, die Neuorganisation der städtischen Museen 

und das Präsentationskonzept des Stadtmuseums zeitnah im Kulturausschuss 

vorzustellen und Frau Kathrin Maria Schellenberger und Herrn Dr. Füldner 

dazu einzuladen. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Dem geänderten Antrag der CDU-Fraktion betr. Umstrukturierung der städtischen 

Museen, 101.17.1583, wird zugestimmt. 

 

 

8. Neuordnung der Museen der Stadt Kassel - Beteiligung der 

Stadtverordnetenversammlung herstellen 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.17.1602 - 

 

Geänderter Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. Der Magistrat wird aufgefordert, seine Vorstellungen über die Neuordnung 

der städtischen Museen darzulegen. und die in diesem Zusammenhang 

bereits getroffenen Personalentscheidungen zu begründen. 

2. Der Magistrat wird aufgefordert, zu erläutern, wieso vor den bisher schon 

getroffenen Entscheidungen keine Beteiligung der Stadtverordneten und 

ihres Kulturausschusses wie der Kulturkommission stattgefunden hat und 
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anderer Kulturorganisationen vor der Entscheidung angehört wurden. 

3. Der Magistrat wird aufgefordert, vor weiteren Entscheidungen im 

Zusammenhang mit der geplanten Neuordnung der städtischen Museen die 

Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung einzuholen. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: CDU, Kasseler Linke, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler, 

  Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Der geänderte Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Neuordnung der Museen 

der Stadt Kassel - Beteiligung der Stadtverordnetenversammlung herstellen, 

101.17.1602, wird abgelehnt. 

 

 

9. Mobilität für alle gewährleisten: Sozialticket jetzt 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.17.1633 - 

 

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 

 

 

10. Gesundheitsschutz durch Luftreinhaltung ernst nehmen 

- Kommunale Handlungsmöglichkeiten endlich nutzen 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.17.1634 - 

 

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 

 

 

11. Freies WLan vor städtischen Museen 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.17.1637 - 

 

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
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12. Handwerkerparken 

Antrag der CDU-Fraktion 

- 101.17.1644 - 

 

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 

 

 

13. Brötchentaste 

Antrag der CDU-Fraktion 

- 101.17.1645 - 

 

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 

 

 

14. Sporthalle Marbachshöhe 

Antrag der FDP-Fraktion 

- 101.17.1650 - 

 

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 

 

 

15. Sanierung Sporthalle Marbachshöhe vorziehen 

Antrag der CDU-Fraktion 

- 101.17.1677 - 

 

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 

 

 

16. Änderung der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung Kassel 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD, B90/Grüne, CDU, FDP, 

Demokratie erneuern/Freie Wähler und des Stadtverordneten Bayer 

- 101.17.1667 - 

 

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
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17. IT-Konzept für berufliche Schulen 

Antrag der CDU-Fraktion 

- 101.17.1674 - 

 

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 

 

 

Tagesordnung II (ohne Aussprache) 

 

18. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VI/33 „ Fuldatalstraße / Wilhelm-

Speck-Straße“ (Aufstellungsbeschluss) 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1778 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Für das Gebiet zwischen Gartenstraße, Ostring und Fuldatalstraße bis 

einschließlich Nr. 14 soll ein Bebauungsplan gemäß § 30 Baugesetzbuch 

aufgestellt werden. In einem Teilgebiet wird der rechtsverbindliche 

Bebauungsplan Nr. VI/32 „Fuldatalstraße, Wilhelm-Speck-Straße, Gartenstraße 

und Schirmerstraße“ vom 13.05.1977 durch diesen Bebauungsplan geändert. 

Zielsetzung ist es, den vorhandenen Nutzungsmix aus Wohnen, Gewerbe und 

Einzelhandel stadtteilverträglich zu steuern.“ 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VI/33 „ 

Fuldatalstraße / Wilhelm-Speck-Straße“ (Aufstellungsbeschluss), 101.17.1778, 

wird zugestimmt. 
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(Aufstellungsbeschluss) 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1780 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Im Stadtteil Harleshausen soll im Bereich der Straße „Am Stockweg“ ein 

Bebauungsplan gemäß § 30 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) aufgestellt werden. 

Das Verfahren soll gemäß § 13a Baugesetzbuch im beschleunigten Verfahren 

ohne Durchführung einer Umweltprüfung erfolgen.  

 

Das Gebiet wird wie folgt eingegrenzt: Im Norden durch die südöstliche 

Straßenbegrenzungslinie der Obervellmarer Straße, im Osten durch die 

westliche Grenze des Friedhofs Harleshausen, im Süden durch die Straßenmitte 

der Straße „Am Stockweg“ und im Westen durch die östlichen 

Grundstücksgrenzen der Grundstücke Am Stockweg Nr. 1A, Obervellmarer 

Straße Nr. 30, 32 und 38 - 44 sowie die östliche und südliche 

Grundstücksgrenze der Obervellmarer Straße Nr. 34 und 36. Es werden somit 

im Einzelnen folgende Flurstücke erfasst: 39/8, 39/9, 39/10, 39/11, 39/13, 

38/15, 38/2, 33/2, 33/1, 80/1, 79/1 und Teile des Flurstücks 80/5 (Straße „Am 

Stockweg“), alle Flur 6, Gemarkung Harleshausen. 

 

Der Bebauungsplan Nr. IV/7 B „Ortskern Harleshausen“ wird für diesen 

Teilbereich aufgehoben. 

 

Ziel der Planung ist es, auf den städtischen Grundstücken Wohnbauland zu 

entwickeln und einen bestehenden Gärtnereibetrieb planungsrechtlich zu 

sichern.“ 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. IV/60 A „Am 

Stockweg" (Aufstellungsbeschluss),101.17.1780, wird zugestimmt. 
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(von Fünffensterstraße bis Kurt-Schumacher-Straße) 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1792 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Der Planung und dem Straßenausbau zur Neugestaltung der Königsstraße von 

Fünffensterstraße bis Königsplatz und von Königsplatz bis Kurt-Schumacher-

Straße wird zugestimmt.“ 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: SPD, B90/Grüne 

Ablehnung: CDU, Kasseler Linke (3), Demokratie erneuern/Freie Wähler, 

  Stadtverordneter Bayer 

Enthaltung: Kasseler Linke (1), FDP 

den  
 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Neugestaltung Königsstraße 

(von Fünffensterstraße bis Kurt-Schumacher-Straße),101.17.1792, wird 

zugestimmt. 

 

 

21. Energiekonzept für die Abwasserreinigungsanlage 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 

- 101.17.1795 - 

 

Gemeinsamer Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird gebeten, das Energiekonzept für die Kasseler 

Abwasserreinigungsanlage im Ausschuss für Umwelt und Energie vorzustellen. 

Dabei sollen insbesondere die Einsparungen und die Bewertung der 

Wirtschaftlichkeit dargestellt werden. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  
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Dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne betr. 

Energiekonzept für die Abwasserreinigungsanlage, 101.17.1795, wird 

zugestimmt. 

 

 

22. Feststellung des Jahresabschlusses 2014 für KASSELWASSER - Eigenbetrieb 

der Stadt Kassel - im Zusammenhang mit dem Bericht der 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HTW-Wirtschaftsprüfung GmbH, über die 

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1799 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Das Jahresergebnis 2014 der Sparte Abwasser in Höhe von TEUR 4.952,9 soll 

auf neue Rechnung vorgetragen (Einstellung in den Gewinnvortrag) werden. 

Aus dem zum 31. Dezember 2014 bestehenden Gewinnvortrag in Höhe von 

TEUR 4.347,4 soll im Geschäftsjahr 2015 die Ausschüttung der 

Eigenkapitalverzinsung in Höhe von TEUR 780,0 an die Stadt Kassel erfolgen. 

Das nach der Eigenkapitalverzinsung verbleibende Jahresergebnis 2013, 

welches mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung in 2014 in den 

Gewinnvortrag eingestellt wurde, soll in Höhe von TEUR 3.567,4 der 

zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden. Diese Zuführung erfolgt nach 

den Satzungsregelungen für den Abwasserentsorgungsbereich mit einem 

Gewinn von TEUR 3.643,2 und für den Bereich Abscheider mit einem Verlust 

von TEUR 75,8. Bezüglich des Verlustes im Bereich Abscheider soll die 

bestehende, zweckgebundene Rücklage Abscheider zum Ausgleich des Verlustes 

verwendet werden. Das negative Jahresergebnis 2014 in Höhe von TEUR 29,6 

der Sparte Trinkwasser soll auf neue Rechnung (Einstellung in den 

Verlustvortrag) vorgetragen werden. Der Gewinnvortrag zum  

31. Dezember 2014 von TEUR 54,2 soll im Geschäftsjahr 2015 einer 

zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden.“ 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP 

Ablehnung: Demokratie erneuern/Freie Wähler, Stadtverordneter Bayer 

Enthaltung: Kasseler Linke 

den  
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Dem Antrag des Magistrats betr. Feststellung des Jahresabschlusses 2014 für 

KASSELWASSER - Eigenbetrieb der Stadt Kassel - im Zusammenhang mit dem 

Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HTW-Wirtschaftsprüfung GmbH, über 

die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014, 101.17.1799, wird 

zugestimmt. 

 

 

23. Zulassung von Zirkusbetrieben/Tierschauen in Kassel 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 

- 101.17.1800 - 

 

Gemeinsamer Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Die Stadt Kassel spricht sich im Sinne des Entschließungsantrags des 

Bundesrates vom 25.11.2011 (BR Drucksache 565/11) gegen die Haltung von 

Wildtieren in Zirkussen und Tierschauen aus. 

Der Magistrat wird gebeten zu prüfen, wie in Kassel - analog zu dem Vorgehen 

in München oder Heidelberg - zukünftig Auftritte von Zirkussen mit diesen 

Wildtieren verhindert werden können.  

Des Weiteren wird der Magistrat gebeten, über die Gremien des Deutschen 

Städtetages auf die Bundesregierung einzuwirken, den Beschluss des 

Bundesrates von 2011 endlich umzusetzen und ein bundesweites Wildtierverbot 

in Zirkussen festzulegen. 

 

 

Der Antrag wird satzweise zur Abstimmung gestellt. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Satz 1 des gemeinsamen Antrages der Fraktionen der SPD und B90/Grüne betr. 

Zulassung von Zirkusbetrieben/Tierschauen in Kassel, 101.17.1800, wird 

zugestimmt. 
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Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler, 

  Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: CDU, FDP 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Satz 2 des gemeinsamen Antrages der Fraktionen der SPD und B90/Grüne betr. 

Zulassung von Zirkusbetrieben/Tierschauen in Kassel, 101.17.1800, wird 

zugestimmt. 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Satz 3 des gemeinsamen Antrages der Fraktionen der SPD und B90/Grüne betr. 

Zulassung von Zirkusbetrieben/Tierschauen in Kassel, 101.17.1800, wird 

zugestimmt. 

 

 

24. Weiterentwicklung der Wertstoffwirtschaft - Jetzt! 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 

- 101.17.1801 - 

 

Gemeinsamer Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Abfallwirtschaft muss zur Ressourcensicherung und zum Klimaschutz zu 

einer Wertstoffwirtschaft weiterentwickelt werden. Die Bürgerinnen und Bürger 

der Stadt Kassel wollen ihren Beitrag leisten und erwarten eine 

verbraucherfreundliche Entsorgung aus einer Hand. Die kommunalen und 

privaten Abfallunternehmen sollen eine ökologische und effektive Kooperation 

praktizieren. Deshalb halten wir folgende Marksteine für unabdingbar für eine 

zukünftiges Wertstoffgesetz: 
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1. Im Sinne der Verbraucher fordern wir… 

eine einheitliche Erfassung der Abfälle aus der Verpackung und stoffgleiche 

Nicht-Verpackungen als Wertstoffe, die in der alltäglichen Praxis 

größtenteils schon heute vom Verbraucher praktiziert wird. 

 

2. Im Sinne der Ressourcenschonung fordern wir… 

eine hochwertige Verwertung der Wertstoffe durch ambitionierte 

Erfassungsmengen und Recyclingquoten, um eine möglichst hohe 

Wertstoffausbeute zu erzielen. 

 

3. Im Sinne unbürokratischer und klarer Zuständigkeiten fordern wir… 

eine Organisationsverantwortung der Kommunen für die Erfassung der 

Wertstoffe, weil sich parallel Sammelsysteme bei den Haushalten nicht 

bewährt haben und der Bürger ihre Kommune als verantwortlichen und 

kompetenten Ansprechpartner in Sachen Abfallentsorgung ansehen. Die 

Zuständigkeit für die Erfassung der Wertstoffe soll für die Stadt Kassel bei 

dem Eigenbetrieb „Die Stadtreiniger“ liegen. 

 

4. Im Sinne des Verursacherprinzips fordern wir… 

eine Erweiterung der Produktverantwortung, damit Hersteller und 

Inverkehrbringer als Verursacher der Abfälle für die Kosten der kommunalen 

Erfassung und der hochwertigen Verwertung aufkommen müssen und 

Schlupflöcher geschlossen werden. 

 

5. Im Sinne von Transparenz und Effizienz fordern wir… 

eine Trägerschaft für die Sortierung und Verwertung der Wertstoffe, die 

ökologischen Anforderungen gerecht wird, zuverlässig und stabil ist, 

bürokratischen Aufwand minimiert und förmlich im Wettbewerb vergeben 

wird. 

 

Der Magistrat der Stadt Kassel wird deshalb gebeten, sich bei den Kommunalen 

Spitzenverbänden und bei der Hessischen Landesregierung dafür einzusetzen, 

dass diese ihren Einfluss gelten machen und sich im Rahmen des 

Gesetzgebungsverfahrens und der Novellierung im Bundesrat für diese 

Zielsetzung einsetzen. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  
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Beschluss 
 

Dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne betr. 

Weiterentwicklung der Wertstoffwirtschaft - Jetzt!, 101.17.1801, wird 

zugestimmt. 

 

 

25. Überprüfung der Sperrbezirksverordnung 

Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler 

- 101.17.1802 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Sperrbezirksverordnung wird in Zusammenarbeit mit dem betroffenen 

Ortsbeirat, den Anliegern sowie der Polizei dahin geändert, dass sie die 

berechtigten Sicherheitsinteressen der Bewohner des Stadtteils Nord (Holland) 

angemessen berücksichtigt. 

 

Insbesondere ist vor einem Studentenwohnheim ein Sperrbezirk auszuweisen. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Ablehnung: SPD (24), B90/Grüne, CDU, Stadtverordneter Bayer 

Enthaltung: SPD (1), Kasseler Linke 

den  
 

Beschluss 
 

Der Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler betr. Überprüfung der 

Sperrbezirksverordnung, 101.17.1802, wird abgelehnt. 

 

 

26. Seniorenwohnanlagen SWA in kommunalem Eigentum behalten 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.17.1818 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fordert die Vertreter der Stadt Kassel im 

Aufsichtsrat der Gesundheit Nordhessen Holding AG auf 
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behalten. 

 Vorschläge für den langfristigen Erhalt des Angebots an 

Altenpflegeeinrichtungen in kommunaler Hand zu erarbeiten und 

entsprechend in die Einrichtungen zu investieren. 

 die Bezahlung der Beschäftigten im Tarifsystem des Öffentlichen Dienstes 

sicher zu stellen. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler, 

  Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Der Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Seniorenwohnanlagen SWA in 

kommunalem Eigentum behalten, 101.17.1818, wird abgelehnt. 

 

 

27. Gefahrenabwehrverordnung über die Aufrechterhaltung der Sicherheit und 

Ordnung auf und an den Straßen und sonstigen öffentlichen Flächen im 

Gebiet der Stadt Kassel 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1820 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Gefahrenabwehrverordnung 

über die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung auf und an den Straßen 

und sonstigen öffentlichen Flächen im Gebiet der Stadt Kassel in der aus der 

Anlage 1 zu dieser Vorlage ersichtlichen Fassung.“ 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler, 

  Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: Kasseler Linke (3) 

Enthaltung: Kasseler Linke (1) 

den  
 

 

 

 

 



 

Niederschrift über die 45. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 14. September 2015 

 

21 von 21 Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Gefahrenabwehrverordnung über die 

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung auf und an den Straßen und 

sonstigen öffentlichen Flächen im Gebiet der Stadt Kassel, 101.17.1820, wird 

zugestimmt. 

 

 

28. Grundstückserwerb in der Gemarkung Kassel 

Vorlage des Magistrats - Grundstückskommission 

- 101.17.1821 - 

 

Abgesetzt 

 

 

 

 

 

Ende der Sitzung: 20:40 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

Petra Friedrich Nicole Eglin 

Stadtverordnetenvorsteherin Schriftführerin 



Magistrat 
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Vorlage Nr. 101.17.1777 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/71 "Heideweg“ 

(Durchführungsvertrag, Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als 

Satzung) 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 

 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. Dem Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan  

        Nr.III/71 „Heideweg“ gemäß § 12 (1) Baugesetzbuch (BauGB) wird  

        zugestimmt. 

 

2. Dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/71  

       „Heideweg“ wird zugestimmt.  

 

       Der Behandlung der Anregungen gemäß Anlage 3 wird zugestimmt. 

 

       Der vorhabenbezogene Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/71 

       „Heideweg“ wird nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung  

       beschlossen. 

 

 

Begründung: 

Die Begründung der Vorlage (Anlage 1), der Durchführungsvertrag (Anlage 2), die 

Behandlung der Anregungen (Anlage 3), die Begründung zum 

Bebauungsplanentwurf (Anlage 4), die Festsetzungen durch Text (Anlage 5) sowie 

eine unmaßstäbliche Verkleinerung des Bebauungsplanentwurfs (Anlage 6) sind 

beigefügt. 

 

Dem Ortsbeirat Bad Wilhelmshöhe wurden die Inhalte des Bebauungsplanes in 

seiner Sitzung am 28. Mai 2015 vorgestellt. 

Der Ortsbeirat wird die Vorlage zu seiner Sitzung am 16. Juli 2015 behandeln. 

Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben die Vorlagen in ihren 

Sitzungen am 15. Juli 2015 und 20. Juli 2015 behandelt. 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 































































































































































Magistrat 
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14. September 2015 

1 von 5 
Vorlage Nr. 101.17.1822 

 

 

 

Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2016 sowie 

Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2019 und Ergebnis- und 

Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2019 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Christian Geselle 

 

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt 

a) die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 

2016 vom 14. September 2015 

b) das Investitionsprogramm (Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen) der Stadt Kassel für die Jahre 2016 

bis 2019 

2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt von der Ergebnis- und 

Finanzplanung der Stadt Kassel für die Jahre 2016 bis 2019 nach dem Stand 

vom 14. September 2015 Kenntnis. Der Magistrat wird beauftragt, die sich 

aus den Haushaltsberatungen ergebenden  

Änderungen in den Ergebnis- und Finanzplan einzuarbeiten. 

3. Der Magistrat wird ermächtigt, buchungstechnische Anpassungen des 

Finanzhaushaltes an dem von der Stadtverordnetenversammlung 

beschlossenen Ergebnishaushalt vorzunehmen. 

4. Der Magistrat wird ermächtigt, offenbare Unrichtigkeiten in der Zuordnung 

veranschlagter Haushaltsmittel sowie Schreibfehler im endgültigen Ausdruck 

des Haushaltsplans zu berichtigen. 

5. Auf die Aufstellung von Eckwerten für den Haushaltsplan wird verzichtet.“ 

 

 

Begründung: 

 

Zum Haushaltsplan 

Gemäß § 94 Abs. 1 Hessische Gemeindeordnung (HGO) hat die Gemeinde für jedes 

Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Magistrat stellt den Entwurf 

der Haushaltssatzung fest und legt ihn der Stadtverordnetenversammlung zur 

Beratung und Beschlussfassung vor (§ 97 Abs. 1 HGO). 
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Die Haushaltssatzung enthält nach § 94 Abs. 2 HGO die Festsetzung 

 

1. des Haushaltsplanes 

a) im Ergebnishaushalt unter Angabe des Gesamtbetrages der Erträge und 

Aufwendungen des Haushaltsjahres, sowie des sich daraus ergebenden 

Saldos, 

b) im Finanzhaushalt unter Angabe des Gesamtbetrages der Einzahlungen 

und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der 

Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie des sich 

daraus ergebenden Saldos, 

c) des Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

(Kreditermächtigung), 

d) des Gesamtbetrages der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen 

von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für 

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten 

(Verpflichtungsermächtigungen), 

 

2. des Höchstbetrages der kurzfristigen Verbindlichkeiten („Kassenkredite“), 

 

3. der Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr festzusetzen sind. 

 

Gemäß § 82 Abs. 3 HGO und im Rahmen der in § 4 Satz 1 der Geschäftsordnung für 

Ortsbeiräte in der Fassung vom 8. Juni 1998 genannten Aufgaben des Ortsbeirates 

sind die Ortsbeiräte zum Entwurf des Haushaltsplanes zu hören. Aus terminlichen 

Gründen ist die Abkürzung der Äußerungsfrist gemäß § 7 Abs. 1 der genannten 

Geschäftsordnung erforderlich. 

 

Der Höchstbetrag der kurzfristigen Verbindlichkeiten („Kassenkredite“) wurde in 

den Entwurf der Haushaltssatzung 2016 mit einem Betrag von 300 Mio. € 

eingesetzt (§ 4). Die Haushaltssatzung 2015 enthielt als Höchstbetrag der 

kurzfristigen Verbindlichkeiten ebenfalls 300 Mio. €.  

 

Die Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr festzusetzen sind, werden im Entwurf 

der Haushaltssatzung 2016 nicht verändert. 
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Der Entwurf des Haushaltsplans 2016 in der Fassung vom 14. September 2015 

schließt für den Ergebnishaushalt wie folgt ab: 

 

2016 
ordentliches 

Ergebnis 

außerordentliches 

Ergebnis 
Gesamt 

Erträge 760.107.017 € 710.150 € 760.817.167 € 

Aufwendungen 763.146.090 € 796.880 € 763.942.970 € 

Jahresfehlbetrag   -3.125.803 € 

 

Orientierungsgrundlage für die Ansatzbildung im Ergebnisplan war der um 

einmalige Zahlungen bereinigte Ansatz 2015. Das 

Haushaltssicherungskonzept 2016 wird zu einem späteren Zeitpunkt 

vorgelegt. Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts 2016 sowie 

neu zu erschließende Konsolidierungsmaßnahmen werden in das 

Haushaltssicherungskonzept 2016 eingearbeitet, das getrennt zur Beratung 

und Beschlussfassung vorgelegt wird und das mit dem Haushaltsplan 2016 

zusammen beschlossen werden muss. 

Weitere Erläuterungen, insbesondere zu wesentlichen Aufwands- und 

Ertragspositionen, sind im Vorbericht und den jeweiligen Anlagen enthalten. 

 

3. Haushaltsplan - Finanzplan / Finanzhaushalt - 

 

Das Volumen des Finanzhaushaltes stellt sich im Haushaltsplanentwurf 2016 

wie folgt dar: 

 

Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit 29.618.114 €  

   

Einzahlungen aus der Veräußerung von 

Vermögensgegenständen, Investitionszuweisungen 

und Beiträgen zu Investitionsmaßnahmen 17.669.760 € 

 

Auszahlungen für Investitionen, 

Investitionsförderungsmaßnahmen und Finanzanlagen 

insgesamt - 54.483.360 € 

 

Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit - 36.813.600 €  

 

Das Volumen der geplanten Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen stellt sich im Haushaltsplanentwurf 2016 

wie folgt dar: 

 

Kreditbedarf lt. Investitionsprogramm 36.313.600 €  

Verpflichtungsermächtigungen 13.472.000 €  
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Nettoeinnahmen aus der Veräußerung städtischen Grundvermögens sind als 

außerordentliche Erträge im Ergebnisplan ausgewiesen und stehen zur 

Finanzierung von Investitionen nicht mehr zur Verfügung. 

Die Aufnahme von Krediten mit belastendem Schuldendienst unterliegt einer 

Kreditbegrenzung durch die Aufsichtsbehörde. Grundsätzlich ist der 

Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen darauf begrenzt, dass keine 

Nettoneuverschuldung eintritt, also Kredite nur in Höhe der ordentlichen 

Tilgung vorgesehen werden sollen. 

 

Darüber hinaus dürfen Kredite in Höhe von insgesamt 20,2 Mio. € für 

 die Kapitalausstattung der KVV, 

 den Investitionszuschuss Müllheizkraftwerk (Müllurteil), 

 die Sanierung des Staatstheaters, 

 die weitere Sanierung des Auestadions, 

 den Investitionszuschuss Science-Park, 

 den Finanzierungsbedarf für Grundstücksverkehr und 

 die Entwicklung Langes Feld, 

 KVV-Gesellschafterdarlehen, 

 Notprogramm Schulen 

aufgenommen werden. Diese Begrenzung ist in diesem Entwurf der 

Haushaltssatzung eingehalten. 

 

4. Stellenplan 

 

Nach § 95 Abs. 3 Satz 2 HGO ist der Stellenplan Bestandteil des 

Haushaltsplanes. Im Haushaltsplanentwurf 2016 ist ein Entwurf des 

Stellenplans enthalten. Der Stellenplan 2016 wird abschließend von der 

Arbeitsgruppe Stellenplan des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen behandelt werden. 

 

5. Ergebnis- und Finanzplanung/Investitionsprogramm 

 

Nähere Erläuterungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, in 

welche wiederum die einzelnen Fachämter und Dezernate einbezogen wurden, 

bzw. zum Investitionsprogramm, sind dem Vorbericht zu entnehmen. 

 

Die erbetene Ermächtigung des Magistrats Mittelzuordnungen, die nicht den neu 

gefassten Kontierungsvorschriften entsprechend vorgenommen wurden, und 

Rechtschreibfehler für den endgültigen Ausdruck des Haushaltsplans beseitigen zu 

können, soll dazu beitragen, die Beschlussvorlagen auf haushaltsrelevante Fakten 

zu beschränken. 
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sehr frühen Zeitpunkt einzuleitenden Prozess der Haushaltsaufstellung auf die 

Verabschiedung von Eckwerten für den Haushaltsplan 2016 zu verzichten. 

 

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 14. September 2015 

beschlossen. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 



 

Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2016 
 

 

 

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. März 2015 

(GVBl. S. 158), berichtigt am 22. April 2015 (GVBl. S. 188), hat die Stadtverordnetenversammlung am 

xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung beschlossen: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird 

im Ergebnishaushalt 

im ordentlichen Ergebnis 

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 760.107.017 EUR 

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf - 763.146.090 EUR 

mit einem Saldo von -3.039.073 EUR 

 

im außerordentlichen Ergebnis 

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 710.150 EUR 

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf - 796.880 EUR 

mit einem Saldo von -86.730 EUR 

 

 

mit einem Fehlbetrag von -3.125.803 EUR 

im Finanzhaushalt 

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen 

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 29.618.114 EUR 

und dem Gesamtbetrag der 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 17.669.760 EUR 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 54.483.360 EUR 

mit einem Saldo von - 36.813.600 EUR 

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 65.188.600 EUR 

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - 46.361.600 EUR 

mit einem Saldo von 18.827.000 EUR 

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von 11.631.514 EUR 

festgesetzt. 

§ 2 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitio-

nen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird  

 

auf   36.313.600 EUR 

 

festgesetzt.   



§ 3 

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2016 zur Leistung von Auszah-

lungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird 

 

auf   13.472.000 EUR 

 

festgesetzt. 

§ 4 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Auszah-

lungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000.000 EUR festgesetzt. 

§ 5 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016  

wie folgt festgesetzt: 

 

 1. Grundsteuer 

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 450 v.H. 

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 490 v.H. 

 

 2. Gewerbesteuer auf 440 v.H.  

§ 6 

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan. 

§ 7 

Die Ansätze für Aufwendungen in den Budgets sind gemäß § 21 (1) GemHVO übertragbar. 

§ 8 

Der Magistrat wird ermächtigt, Kredite vorzeitig zu tilgen sowie im Rahmen der Kreditfinanzierungen 

Vereinbarungen zur Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie zur Optimierung der Kreditkonditionen 

zu treffen. 

 

Kassel, den  

Der Magistrat 

 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 
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Vorlage Nr. 101.17.1583 

 

 

 

Umstrukturierung der städtischen Museen 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Kultur 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, seine Pläne zur „Umstrukturierung bzw. 

Neuaufstellung“ der städtischen Museen zeitnah im Kulturausschuss und der 

Kulturkommission vorzustellen. 

 

Ferner wird der Magistrat aufgefordert, im Kulturausschuss und der 

Kulturkommission über die festliche Eröffnung der GRIMMWELT am 

4. September 2015 zu informieren. 

 

 

Begründung: 

 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Michael von Rüden 

 

 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.1602 

 

 

 

Neuordnung der Museen der Stadt Kassel - Beteiligung der 

Stadtverordnetenversammlung herstellen 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Kultur 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. Der Magistrat wird aufgefordert, seine Vorstellungen über die Neuordnung 

der städtischen Museen ausführlich darzulegen. und die in diesem 

Zusammenhang bereits getroffenen Personalentscheidungen zu 

begründen. 

2. Der Magistrat wird aufgefordert, zu erläutern, wieso vor den bisher schon 

getroffenen Entscheidungen keine Beteiligung der Stadtverordneten und 

ihres Kulturausschusses wie der Kulturkommission stattgefunden hat und 

weder die Mitglieder des Vereins der Freunde des Stadtmuseums noch 

anderer Kulturorganisationen vor der Entscheidung angehört wurden. 

3. Der Magistrat wird aufgefordert, vor weiteren Entscheidungen im 

Zusammenhang mit der geplanten Neuordnung der städtischen Museen die 

Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung einzuholen. 

 

 

Begründung: 

 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Renate Gaß 

 

 

 

gez. Norbert Domes 

Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.1633 

 

 

 

Mobilität für alle gewährleisten: Sozialticket jetzt 

 

 

 

Antrag 

 

 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Ein Sozialticket für 20,- Euro im Monat für BezieherInnen von Leistungen nach 

dem SGB II, SGB XII und AsylbLG, Wohngeld und Grundsicherung wird in Kassel 

zum 1.1.2016 eingeführt.  

Die notwendigen Mittel für die KVG zur Bezuschussung des Angebots werden in 

den Haushalt der Stadt Kassel eingestellt. 

 

 

Begründung: 

 

Ab dem 01.01.2015 liegt der Hartz IV Regelsatz bei 399,- Euro monatlich. 25,14 

Euro sind für Verkehr vorgesehen1. Asylbewerber erhalten ab dem 1.3.2015 359,- 

Euro, wovon 25,15 Euro für Verkehr (Öffentliche Verkehrsmittel und Fahrrad 

sowie Zubehör) vorgesehen sind2. 

Der Paritätische Wohlfahrtsverband kritisiert die Grundlage dieser Berechnung und 

beziffert den Betrag für die Abteilung Verkehr auf mindestens 33,52 Euro3. Diese 

Fehlkalkulation des Bundes kann jedoch nicht auf dem Rücken der Menschen 

ausgetragen werden. Als Kommune stehen wir in der Pflicht, gleichberechtigte 

Teilhabe für alle zu ermöglichen.  

Das KVG-Diakonieticket liegt mit 45,- Euro nur für das Gebiet Stadt Kassel (Kassel 

Plus 57,- Euro) deutlich über der Kalkulation des Regelsatzes (nur etwa 20% 

Ermäßigung zum Normalpreis) und macht es Menschen mit wenig Geld unmöglich 

                                                        
1
 http://www.hartziv.org/news/20140923-uebersicht-der-hartz-iv-regelsaetze-ab-01-01-

2015.html 
2
 http://www.berlin.de/sen/soziales/berliner-sozialrecht/land/rdschr/2015_03_anlage.html 

3
 http://www.paritaet-

hessen.org/fileadmin/redaktion/bilder/News/regelsatzexpertise_12_2014.pdf 
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2 von 2 bzw. unnötig schwer, gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teil zu haben. 

Ein Sozialticket von 20,- Euro monatlich kann zumindest die Mobilität innerhalb 

Kassels ermöglichen und leistet so eine wichtige Grundbedingung, um unsere Stadt 

sozialer zu gestalten. 
Zahlreiche andere Städte haben verschiedene Modelle eingeführt, um Tickets 
vergünstigt (zum Teil 75% Ermäßigung auf einzelne Tickets) anbieten zu können, 
teils in Kombination mit Vergünstigungen zu Freibädern, Museen etc.4. In 
Braunschweig beispielsweise kostet das BS-Mobil-Ticket ab 9 Uhr für das 
Stadtgebiet 14,- Euro monatlich (Normalpreis 63,20 Euro); Der Karlsruher Pass 
kostet für das Stadtgebiet ab 9 Uhr 22,- Euro monatlich (Normaltarif 44,- Euro). 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Renate Gaß 

 

 

 

gez. Norbert Domes 

Fraktionsvorsitzender 
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http://www.solimob.de/images/user/Bestehende%20Sozialtickets%20aus%20Kommt%20i
n%20Fahrt.pdf 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.1634 

 

 

 

Gesundheitsschutz durch Luftreinhaltung ernst nehmen 

- Kommunale Handlungsmöglichkeiten endlich nutzen 

 

 

 

Antrag 

 

 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird beauftragt 

1. Einen Katalog mit kommunal umsetzbaren Maßnahmen zur Luftreinheit zu 

erstellen und ihn im Ausschuss für Umwelt und Energie in der ersten Sitzung 

nach der Sommerpause vorzustellen. 

2. Diese Maßnahmen werden mit einer Abschätzung der Wirksamkeit und der 

Kosten sowie mit einer Priorisierung und Umsetzungszeitplanung versehen. 

3. Über den Hessischen Städtetag und den Deutschen Städtetag auf die 

Landes- und Bundespolitik einzuwirken um die Maßnahmen, die nur auf 

Landes- und Bundesebene umsetzbar sind, einzufordern. 

Dafür wird ein Katalog mit auf Landes- und Bundesebene umsetzbaren 

Maßnahmen erstellt, der im Ausschuss für Umwelt und Energie in der ersten 

Sitzung nach der Sommerpause vorgestellt wird. 

 

 

Begründung: 

 

Die bisher vorgesehenen Maßnahmen haben nicht ausgereicht um die geforderten 

Werte für NOx einzuhalten. Deshalb ist dem Luftreinhalteplan Kassel 2011 die 

Genehmigung durch die EU verwehrt worden. Bis heute ist kein Entwurf für einen 

genehmigungsfähigen Luftreinhalteplan für den Ballungsraum Kassel vorgestellt 

worden. Die ignorierte Gesundheitsgefahr führt für etliche Bewohner*innen 

Kassels zu vermeidlichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen und einem 

vorzeitigen Tod. Viele der notwendigen zusätzlichen Anstrengungen und 

Maßnahmen sind ausschließlich lokal umsetzbar. Hier einige Beispiele: 

Grundsätze: 
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- Verpflichtende Beachtung bei allen Vorhaben auf allen Planungsebenen. 

- Anerkennung des Gesundheitsschutzes, Schaffung der Bereitschaft, 

Änderungen aktiv umzusetzen. Restriktionen und Nachsteuern bei 

ungenügenden Erfolgen. 

Einzelne kommunale Maßnahmen: 

- Abbau und Entsiegelung von Parkplätzen an Kommunalgebäuden mit gutem 

ÖPNV Anschluss. Ziel: Ausreichende Parkplätze für Mobilitätseingeschränkte, 

benötigte Dienstwagenstandorte attraktives Jobticketangebot für Alle. Im 

Übergang: Anwendung des RP Kassel und Uni Kassel Modells für alle gut mit 

dem ÖPNV erreichbaren Dienststellen (Voraussetzung einer Parkberechtigung 

ist ein Jobticket). 

- Kein Ausbau von Tiefgaragenkapazitäten über die notwendigen Parkplätze für 

Mobilitätseingeschränkte und Geschäftswagen hinaus 

- Anpassung der Stellplatzsatzung mit dem Ziel der Reduzierung der Stellplätze 

und der Ausweisung von Bereichen in denen neue Stellplätze als unverträglich 

ausgeschlossen und nur abzulösen sind. 

- Jährlicher Umbau von 4 % der Kreuzungsknotenpunkte mit Verbesserung für 

Rad, Fußgänger und ÖPNV Nutzung. 

- Verbesserung der Kapazitäten im ÖPNV z.B. durch Einsatz von Tramanhängern 

oder Taktverdichtung 

- Festsetzung von Dachbegrünung (mit Ausnahme von Belichtungsflächen) auf 

allen gering geneigten Dächern 

- Festsetzung von Fassadenbegrünung in belasteten Gebieten z.B. in den 

verdichteten Bereichen 

- Entsiegelung und Begrünung von belasteten Gebieten z.B. in den verdichteten 

Bereichen  

- Stadtbegrünungsprogramm z.B. jährliche Neupflanzung von 100 neuen 

Straßenbäumen zusätzlich zum Ersatz von abgestorbenen Bäumen 

- Umsetzungsorientierten regionalen und lokalen Energiewendeplan erstellen 

- Teilausbauziele des Fern- und Nahwärmenetzes festlegen, z.B. 

Neuanschlusszahlen oder Strecken, Anschlusszwang festsetzen 

- Ausweisung von Sanierungsgebieten mit lufthygienischer- und klimatischer 

Belastung 

- Energetische Sanierungsgebiete mit lufthygienischer- und (micro)klimatischer 

Sanierung koppeln 

- Jährliche Energetische Sanierung von mindestens 4% des städtischen 

Gebäudebestands (dann kann nach 25 Jahren wieder von vorne begonnen 

werden) 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Norbert Domes 

 

 

 

gez. Norbert Domes 

Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.1637 

 

 

Freies WLan vor städtischen Museen 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Kultur 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Vor dem Stadtmuseum, dem Naturkundemuseum, der GrimmWelt und dem 

Fridericianum wird ein frei nutzbares öffentliches WLan angeboten. 

 

 

Begründung: 

 

An vielen Touristischen Zielen wie z.B. Pisa, Brüssel, Amsterdam wird ein freier 

WLan Zugang (free WiFi) angeboten. 

Ein solches Angebot ist nicht nur für Tourist*innen und 

Ausstellungsbesucher*innen sondern auch für viele Bewohner*innen Kassels sehr 

attraktiv.  

An bestehenden Städtischen Gebäuden ist ein offenes WLan Angebot 

kostengünstig realisierbar. 

Nach zwei Jahren Betrieb werden die ausgewerteten Nutzer*innen Zahlen, Kosten 

und Rückkoppelungen im Ausschuss für Kultur vorgestellt. 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Renate Gaß 

 

gez. Norbert Domes 

Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der 

Stadtverordnetenversammlung 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

info@cdu-fraktion-kassel.de 

www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.1644 

 

 

 

Handwerkerparken 

 

 

 

Antrag 

 

 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, für Handwerker und Dienstleistungsbetriebe 

einen Jahresparkausweis zu einer Gebühr analog der Anwohnerparkausweise 

einzuführen, der auf Antrag erteilt wird und die Parkscheinblöcke, die über die 

Kreishandwerkerschaft bezogen werden können, ersetzt. 

 

 

Begründung: 

 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dominique Kalb 

 

 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der 

Stadtverordnetenversammlung 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

info@cdu-fraktion-kassel.de 

www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.1645 

 

 

 

Brötchentaste 

 

 

 

Antrag 

 

 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, zur Stärkung von Einzelhandelsgeschäften 

und Dienstleistern im Zentrum und in den Stadtteilzentren die Möglichkeit des 

kostenlosen Kurzzeitparkens bis 30 Minuten (sog. Brötchentaste) einzuführen. 

 

 

Begründung: 

 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dominique Kalb 

 

 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der 

Stadtverordnetenversammlung 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 3310 

Telefax 0561 787 3312 

info@fdp-fraktion-kassel.de 

www.FDP-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.1650 

 

 

Sporthalle Marbachshöhe 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, noch in diesem Jahr die finanziellen Mittel zur 

Sanierung der Sporthalle Marbachshöhe bereitzustellen und mit der Planung 

der Durchführung zu beginnen. 

 

 

Begründung: 

 

 

 

Berichterstatter: Stadtverordneter Frank Oberbrunner 

 

gez. Frank Oberbrunner 

Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der 

Stadtverordnetenversammlung 

 

28. April 2015 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

info@cdu-fraktion-kassel.de 

www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.1677 

 

 

 

Sanierung Sporthalle Marbachshöhe vorziehen 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, die Prioritätenlisten im Sportstättenbau zu 

überarbeiten mit dem Ziel, dass die Sicherstellung des Schul- und Vereinssports 

durch die Bereitstellung entsprechender Hallenzeiten priorisiert wird. 

Insbesondere ist die Sanierung der Sporthalle Marbachshöhe so zeitnah wie 

möglich, spätestens aber 2016 zu realisieren. 

 

 

Begründung: 

 

Die angespannte Sporthallensituation in Kassel beeinträchtigt zunehmend das 

Angebot an Schul- wie Vereinssport. In der aktuellen Prioritätenliste für den 

Sportstättenbau sind vielfach Projekte wie z.B. Kunstrasenspielflächen aufgeführt, 

deren Realisierung vielleicht wünschenswert ist, für die allerdings kein akuter 

Bedarf besteht. Diese Planungen könnten problemlos aufgeschoben werden. Auch 

ist es z.B. nicht verständlich, warum auf den Sportanlagen Scharnhorststraße und 

Jahnstraße jeweils Kunstrasenspielfelder geplant werden, obwohl beide 

Sportanlagen nur ca. 500m (!) voneinander entfernt liegen. Deswegen könnte dort 

sogar eine der Kunstrasenflächen ganz entfallen. 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Bodo Schild 

 

 

 

gez. Dr. Norbert Wett 
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Vorlage Nr. 101.17.1667 

 

 

 

Änderung der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung Kassel 

 

 

 

Gemeinsamer Antrag 

 

 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung Kassel vom  

26. April 2010 wird wie folgt geändert: 

 

1. § 11 der Geschäftsordnung wird wie folgt neu gefasst: 

(1) An den öffentlichen Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung kann 

der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende des Ausländerbeirates, des 

Behindertenbeirates bzw. des Seniorenbeirates oder seine bzw. ihre 

Stellvertretung teilnehmen. 

 

(2) Der Stadtverordnetenvorsteher bzw. die Stadtverordnetenvorsteherin 

erteilt dem Vertreter bzw. der Vertreterin des Ausländerbeirates auf Antrag 

das Wort zu Tagesordnungspunkten, die die Interessen der in Kassel 

lebenden ausländischen Einwohner und Einwohnerinnen vorwiegend 

berühren. 

 

(3) Der Stadtverordnetenvorsteher bzw. die Stadtverordnetenvorsteherin 

erteilt dem Vertreter bzw. der Vertreterin des Behindertenbeirates auf 

Antrag das Wort zu Tagesordnungspunkten, die die Interessen der in 

Kassel lebenden behinderten Einwohner und Einwohnerinnen vorwiegend 

berühren. 

 

(4) Der Stadtverordnetenvorsteher bzw. die Stadtverordnetenvorsteherin 

erteilt dem Vertreter bzw. der Vertreterin des Seniorenbeirates auf Antrag 

das Wort zu Tagesordnungspunkten, die die Interessen der in Kassel 

lebenden Bürger und Bürgerinnen ab dem 60. Lebensjahr vorwiegend 

berühren. 

 

(5) Der bzw. die Vorsitzende des Ausländerbeirates, Behindertenbeirates 

bzw. Seniorenbeirates erstatten den Jahresbericht gemäß ihrer jeweiligen 

Satzungsregelung. 



 

Gemeinsamer Antrag von Fraktionen Vorlage-Nr. 101.17.1667 

 

2 von 3  

2. § 16 Absatz 4 der Geschäftsordnung wird wie folgt neu gefasst: 

(4) Der Ausländerbeirat, der Behindertenbeirat und der Seniorenbeirat 

benennen jeweils aus ihrer Mitte ein Mitglied für die Sitzungen der 

Ausschüsse zur Teilnahme mit beratender Stimme. Dies gilt nicht für den 

Grundstücksausschuss. 

 

3. In § 16 der Geschäftsordnung werden die Absätze 5 und 6 ersatzlos 

gestrichen und Absatz 7 wird Absatz 5. 

 

4. § 17 Absatz 5 der Geschäftsordnung wird wie folgt neu gefasst:  

(5) Die Beratung eines Antrages bzw. einer Anfrage von Stadtverordneten, 

Fraktionen bzw. Beiräten, die keinen stimmberechtigten Sitz im Ausschuss 

haben, wird bei Abwesenheit des Antragstellers bzw. der Antragstellerin 

einmal zurückgestellt. Danach erfolgt eine Beratung und Entscheidung bzw. 

Beantwortung im Ausschuss auch bei Nichtanwesenheit des Antragstellers 

bzw. der Antragstellerin. 

 

5. § 20 Absatz 1 und Absatz 5 der Geschäftsordnung werden wie folgt neu 

gefasst:  

(1) Anträge können gestellt werden von 

-Fraktionen durch ihren Vorsitzenden bzw. ihre Vorsitzende oder deren  

   Stellvertretung,  

-jedem bzw. jeder Stadtverordneten,  

-dem Magistrat 

-der Betriebskommission der Eigenbetriebe, 

-dem Oberbürgermeister bzw. der Oberbürgermeisterin 

-dem Jugendhilfeausschuss und 

-dem Ausländer-, Behinderten- bzw. Seniorenbeirat durch ihren  

   Vorsitzenden bzw. ihre Vorsitzende oder deren Stellvertretung  

   entsprechend vorheriger Beschlussfassung durch das jeweilige Gremium. 

 

(5) Magistratsanträge, Anträge der Betriebskommission von Eigenbetrieben, 

des Ausländerbeirats, Behindertenbeirats sowie des Seniorenbeirats 

können ohne vorherige Beratung in der Stadtverordnetenversammlung von 

dem Stadtverordnetenvorsteher bzw. der Stadtverordnetenvorsteherin 

unmittelbar einem Ausschuss überwiesen werden. 

 

 

Begründung: 

 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordnetenvorsteherin Petra Friedrich 
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Fraktionsvorsitzender 

SPD 

Fraktionsvorsitzender 

B90/Grüne 

Fraktionsvorsitzender 

CDU 

   

   

   

   

   

   

Fraktionsvorsitzender 

FDP 

Fraktionsvorsitzender 

Demokratie 

erneuern/Freie Wähler 

Stadtverordneter 

Piraten 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

info@cdu-fraktion-kassel.de 

www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.1674 

 

 

 

IT-Konzept für berufliche Schulen 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Schule, Jugend und Bildung 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, das IT-Konzept der Stadt Kassel für die 

Beruflichen Schulen unter besonderer Berücksichtigung des IT-Supports im 

Ausschuss Schule, Jugend und Bildung zeitnah vorzustellen. 

 

 

Begründung: 

 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Bodo Schild 

 

 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 



Magistrat 

-VI-/-63- 

 

9. Juli 2015 
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Vorlage Nr. 101.17.1778 

 

 

 

Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VI/33 „ Fuldatalstraße / Wilhelm-Speck-

Straße“ (Aufstellungsbeschluss) 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 

 

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Für das Gebiet zwischen Gartenstraße, Ostring und Fuldatalstraße bis 

einschließlich Nr. 14 soll ein Bebauungsplan gemäß § 30 Baugesetzbuch 

aufgestellt werden. In einem Teilgebiet wird der rechtsverbindliche 

Bebauungsplan Nr. VI/32 „Fuldatalstraße, Wilhelm-Speck-Straße, Gartenstraße 

und Schirmerstraße“ vom 13.05.1977 durch diesen Bebauungsplan geändert. 

Zielsetzung ist es, den vorhandenen Nutzungsmix aus Wohnen, Gewerbe und 

Einzelhandel stadtteilverträglich zu steuern.“ 

 

 

Begründung: 

 

Die Begründung der Vorlage (Anlage 1) und ein Übersichtsplan (Anlage 2) sind 

beigefügt. 

 

Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat werden die Vorlagen in ihren 

Sitzungen am 15. Juli 2015 und 20. Juli 2015 behandeln.  

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 









Magistrat 

-VI-/-63- 

 

25. Juni 2015 
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Vorlage Nr. 101.17.1780 

 

Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. IV/60 A „Am Stockweg" 

(Aufstellungsbeschluss) 

 

Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Im Stadtteil Harleshausen soll im Bereich der Straße „Am Stockweg“ ein 

Bebauungsplan gemäß § 30 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) aufgestellt werden. 

Das Verfahren soll gemäß § 13a Baugesetzbuch im beschleunigten Verfahren 

ohne Durchführung einer Umweltprüfung erfolgen.  

 

Das Gebiet wird wie folgt eingegrenzt: Im Norden durch die südöstliche 

Straßenbegrenzungslinie der Obervellmarer Straße, im Osten durch die 

westliche Grenze des Friedhofs Harleshausen, im Süden durch die Straßenmitte 

der Straße „Am Stockweg“ und im Westen durch die östlichen 

Grundstücksgrenzen der Grundstücke Am Stockweg Nr. 1A, Obervellmarer 

Straße Nr. 30, 32 und 38 - 44 sowie die östliche und südliche 

Grundstücksgrenze der Obervellmarer Straße Nr. 34 und 36. Es werden somit 

im Einzelnen folgende Flurstücke erfasst: 39/8, 39/9, 39/10, 39/11, 39/13, 

38/15, 38/2, 33/2, 33/1, 80/1, 79/1 und Teile des Flurstücks 80/5 (Straße „Am 

Stockweg“), alle Flur 6, Gemarkung Harleshausen. 

 

Der Bebauungsplan Nr. IV/7 B „Ortskern Harleshausen“ wird für diesen 

Teilbereich aufgehoben. 

 

Ziel der Planung ist es, auf den städtischen Grundstücken Wohnbauland zu 

entwickeln und einen bestehenden Gärtnereibetrieb planungsrechtlich zu 

sichern.“ 

 

 

Begründung: 

 

Die Begründung der Vorlage (Anlage 1) und ein Lageplan (Anlage 2) sind beigefügt. 

 

Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 

17. Juni 2015 und 22. Juni 2015 der Vorlage zugestimmt. 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 









Magistrat 

-VI-/-66- 

 

6. Juli 2015 
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Vorlage Nr. 101.17.1792 

 

 

Neugestaltung Königsstraße 

(von Fünffensterstraße bis Kurt-Schumacher-Straße) 

 

Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Der Planung und dem Straßenausbau zur Neugestaltung der Königsstraße von 

Fünffensterstraße bis Königsplatz und von Königsplatz bis Kurt-Schumacher-

Straße wird zugestimmt.“ 

 

 

Begründung: 

 

Dem Planungsergebnis vorausgegangen sind intensive Vorabstimmungen und ein 

großer Beteiligungsprozess mit den Bürgern und Geschäftsanliegern, den 

zuständigen Fachämtern, Behörden und Beiräten. Dem Ortsbeirat Mitte wurde das 

o. g. Vorhaben in seiner Sitzung am 27. Mai 2015 gemäß § 4 Nr. 7 der 

Geschäftsordnung für die Ortsbeiräte in der Stadt Kassel zur Anhörung vorgestellt. 

Der Ortsbeirat begrüßt die Neugestaltung Königsstraße. Die Bau- und 

Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 17. Juni 2015 

und 6. Juli 2015 der Vorlage zugestimmt. Die Eigentümerinformation findet nach 

der Sommerpause im September 2015 statt.  

 

Die Finanzierung der Straßenbaumaßnahme erfolgt über das 

Städtebauförderprogramm „Aktive Kernbereiche“, KAG-Straßenbeiträge sowie 

Eigenmittel der Stadt Kassel. Die für die Durchführung des Vorhabens notwendigen 

Haushaltsmittel werden unter der Investitionsnummer 660 6140 1 65, Kostenstelle 

660 00 108 veranschlagt. Die geschätzten Herstellungskosten (einschließlich der 

Planungskosten) der Straßenbaumaßnahme liegen bei rund 8,2 Mio. €. Die 

anfallenden Mehrkosten sind weitestgehend nicht umlagefähig. 

 

Die Untere Königsstraße wird gemeinsam mit den Leitungsträgern in den Jahren 

2015 bis 2017 umgebaut. Vorlaufende Arbeiten der Leitungsträger erfolgten 

bereits von März bis Mai 2015. Die Arbeiten in der Unteren Königsstraße enden vor  

Beginn der documenta in 2017. Die Umsetzung der Oberen Königsstraße erfolgt 

voraussichtlich ab 2018. 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 
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Vorlage Nr. 101.17.1795 

 

 

 

Energiekonzept für die Abwasserreinigungsanlage 

 

 

 

Gemeinsamer Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Umwelt und Energie 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird gebeten, das Energiekonzept für die Kasseler 

Abwasserreinigungsanlage im Ausschuss für Umwelt und Energie vorzustellen. 

Dabei sollen insbesondere die Einsparungen und die Bewertung der 

Wirtschaftlichkeit dargestellt werden. 

 

 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Stephan Amtsberg 

 

 

 

Dr. Günther Schnell  Dieter Beig 

Fraktionsvorsitzender SPD  Fraktionsvorsitzender 

B90/Grüne 

   

   

   

   

   

   

   

 



Magistrat 

-VI-/-71- 

 

7. Juli 2015 
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Vorlage Nr. 101.17.1799 

 

 

 

Feststellung des Jahresabschlusses 2014 für KASSELWASSER - Eigenbetrieb der 

Stadt Kassel - im Zusammenhang mit dem Bericht der 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HTW-Wirtschaftsprüfung GmbH, über die 

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 

 

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Das Jahresergebnis 2014 der Sparte Abwasser in Höhe von TEUR 4.952,9 soll 

auf neue Rechnung vorgetragen (Einstellung in den Gewinnvortrag) werden. 

Aus dem zum 31. Dezember 2014 bestehenden Gewinnvortrag in Höhe von 

TEUR 4.347,4 soll im Geschäftsjahr 2015 die Ausschüttung der 

Eigenkapitalverzinsung in Höhe von TEUR 780,0 an die Stadt Kassel erfolgen. 

Das nach der Eigenkapitalverzinsung verbleibende Jahresergebnis 2013, 

welches mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung in 2014 in den 

Gewinnvortrag eingestellt wurde, soll in Höhe von TEUR 3.567,4 der 

zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden. Diese Zuführung erfolgt nach 

den Satzungsregelungen für den Abwasserentsorgungsbereich mit einem 

Gewinn von TEUR 3.643,2 und für den Bereich Abscheider mit einem Verlust 

von TEUR 75,8. Bezüglich des Verlustes im Bereich Abscheider soll die 

bestehende, zweckgebundene Rücklage Abscheider zum Ausgleich des Verlustes 

verwendet werden. Das negative Jahresergebnis 2014 in Höhe von TEUR 29,6 

der Sparte Trinkwasser soll auf neue Rechnung (Einstellung in den 

Verlustvortrag) vorgetragen werden. Der Gewinnvortrag zum  

31. Dezember 2014 von TEUR 54,2 soll im Geschäftsjahr 2015 einer 

zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden.“ 

 

Begründung: 

 

Gem. § 5 Ziffer 13 in Verbindung mit § 27 Abs. 2 des Eigenbetriebsgesetzes 

(EigBGes) ist der Jahresabschluss von einem durch die Gemeindevertretung zu 

bestellenden Abschlussprüfer nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden 

Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) zu prüfen. 
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2 von 2 Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung vom 17.11.2014 die 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HTW GmbH, Fünffensterstraße 6, 34117 Kassel, 

mit der Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014 beauftragt. 

 

Der geprüfte und testierte Jahresabschluss liegt nunmehr vor. 

 

Nach § 5 Nr.11 EigBGes hat die Stadtverordnetenversammlung den 

Jahresabschluss festzustellen und über die Verwendung des Jahresgewinns zu 

beschließen. 

 

Das Regierungspräsidium Kassel hat in seiner aufsichtsbehördlichen Genehmigung 

für das Haushaltsjahr 2005 vom 14.07.05 gefordert, dass Eigenbetriebe im Sinne 

einer Eigenkapitalverzinsung einen Ertrag für den städtischen Haushalt 

erwirtschaften. Mit dem Amt für Kämmerei und Steuern wurde vereinbart, das 

Eigenkapital des Kasseler Entwässerungsbetriebes mit 6 % zu verzinsen und den 

Betrag von 780.000,-- € an den städtischen Haushalt abzuführen. 

 

Die Betriebskommission und der Magistrat haben  in ihren Sitzungen am 

18.06.2015  und 06.07.2015 den Jahresabschluss zur Kenntnis genommen und 

dem o.a. Beschluss zugestimmt. 

 

 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 
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Vorlage Nr. 101.17.1800 

 

 

 

Zulassung von Zirkusbetrieben/Tierschauen in Kassel 

 

 

 

Gemeinsamer Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und 

Gleichstellung 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Die Stadt Kassel spricht sich im Sinne des Entschließungsantrags des 

Bundesrates vom 25.11.2011 (BR Drucksache 565/11) gegen die Haltung von 

Wildtieren in Zirkussen und Tierschauen aus. 

Der Magistrat wird gebeten zu prüfen, wie in Kassel - analog zu dem Vorgehen 

in München oder Heidelberg - zukünftig Auftritte von Zirkussen mit diesen 

Wildtieren verhindert werden können. Des Weiteren wird der Magistrat 

gebeten, über die Gremien des Deutschen Städtetages auf die Bundesregierung 

einzuwirken, den Beschluss des Bundesrates von 2011 endlich umzusetzen und 

ein bundesweites Wildtierverbot in Zirkussen festzulegen. 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Christine Hesse 

 

 

 

Dr. Günther Schnell Dieter Beig 

Fraktionsvorsitzender SPD Fraktionsvorsitzender B90/Grüne 
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Vorlage Nr. 101.17.1801 

 

 

 

Weiterentwicklung der Wertstoffwirtschaft - Jetzt! 

 

 

 

Gemeinsamer Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Umwelt und Energie 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Abfallwirtschaft muss zur Ressourcensicherung und zum Klimaschutz zu 

einer Wertstoffwirtschaft weiterentwickelt werden. Die Bürgerinnen und Bürger 

der Stadt Kassel wollen ihren Beitrag leisten und erwarten eine 

verbraucherfreundliche Entsorgung aus einer Hand. Die kommunalen und 

privaten Abfallunternehmen sollen eine ökologische und effektive Kooperation 

praktizieren. Deshalb halten wir folgende Marksteine für unabdingbar für eine 

zukünftiges Wertstoffgesetz: 

 

1. Im Sinne der Verbraucher fordern wir… 

eine einheitliche Erfassung der Abfälle aus der Verpackung und stoffgleiche 

Nicht-Verpackungen als Wertstoffe, die in der alltäglichen Praxis 

größtenteils schon heute vom Verbraucher praktiziert wird. 

 

2. Im Sinne der Ressourcenschonung fordern wir… 

eine hochwertige Verwertung der Wertstoffe durch ambitionierte 

Erfassungsmengen und Recyclingquoten, um eine möglichst hohe 

Wertstoffausbeute zu erzielen. 

 

3. Im Sinne unbürokratischer und klarer Zuständigkeiten fordern wir… 

eine Organisationsverantwortung der Kommunen für die Erfassung der 

Wertstoffe, weil sich parallel Sammelsysteme bei den Haushalten nicht 

bewährt haben und der Bürger ihre Kommune als verantwortlichen und 

kompetenten Ansprechpartner in Sachen Abfallentsorgung ansehen. Die 

Zuständigkeit für die Erfassung der Wertstoffe soll für die Stadt Kassel bei 

dem Eigenbetrieb „Die Stadtreiniger“ liegen. 
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eine Erweiterung der Produktverantwortung, damit Hersteller und 

Inverkehrbringer als Verursacher der Abfälle für die Kosten der kommunalen 

Erfassung und der hochwertigen Verwertung aufkommen müssen und 

Schlupflöcher geschlossen werden. 

 

5. Im Sinne von Transparenz und Effizienz fordern wir… 

eine Trägerschaft für die Sortierung und Verwertung der Wertstoffe, die 

ökologischen Anforderungen gerecht wird, zuverlässig und stabil ist, 

bürokratischen Aufwand minimiert und förmlich im Wettbewerb vergeben 

wird.  

 

Der Magistrat der Stadt Kassel wird deshalb gebeten, sich bei den Kommunalen 

Spitzenverbänden und bei der Hessischen Landesregierung dafür einzusetzen, 

dass diese ihren Einfluss gelten machen und sich im Rahmen des 

Gesetzgebungsverfahrens und der Novellierung im Bundesrat für diese 

Zielsetzung einsetzen. 

 

 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Harry Völler 

 

 

 

Dr. Günther Schnell  Dieter Beig 

Fraktionsvorsitzender SPD  Fraktionsvorsitzender 

B90/Grüne 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 2500 

fraktion@demokratieerneuern-freiewaehler.de 

Vorlage Nr. 101.17.1802 

 

 

 

Überprüfung der Sperrbezirksverordnung 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Sperrbezirksverordnung wird in Zusammenarbeit mit dem betroffenen 

Ortsbeirat, den Anliegern sowie der Polizei dahin geändert, dass sie die 

berechtigten Sicherheitsinteressen der Bewohner des Stadtteils Nord (Holland) 

angemessen berücksichtigt. 

 

Insbesondere ist vor einem Studentenwohnheim ein Sperrbezirk auszuweisen. 

 

Begründung: 

 

Die Begründung erfolgt mündlich. 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Bernd Hoppe 

 

 

 

gez. Bernd W. Häfner 

Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.1818 

 

 

Seniorenwohnanlagen SWA in kommunalem Eigentum behalten 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fordert die Vertreter der Stadt Kassel im 

Aufsichtsrat der Gesundheit Nordhessen Holding AG auf 

 die Seniorenwohnanlagen Kassel GmbH (SWA) in kommunaler Hand zu 

behalten. 

 Vorschläge für den langfristigen Erhalt des Angebots an 

Altenpflegeeinrichtungen in kommunaler Hand zu erarbeiten und 

entsprechend in die Einrichtungen zu investieren. 

 die Bezahlung der Beschäftigten im Tarifsystem des Öffentlichen Dienstes 

sicher zu stellen. 

 

Begründung: 

 

Die Stadt Kassel und die Gesundheit Nordhessen haben gegenüber den 

Mitarbeitern und Bewohnern die Verantwortung, dem ruinösen Wettbewerb im 

Pflegebereich zu Lasten der Qualität der Pflege und der Bezahlung der 

Beschäftigten entgegen zu wirken. Dafür ist ein gutes und bezahlbares Angebot 

von Altenwohnen und Pflegeeinrichtungen in kommunaler Hand notwendig. 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Vera Kaufmann 

 

 

gez. Axel Selbert 

Fraktionsvorsitzender 



Magistrat 
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Vorlage Nr. 101.17.1820 

 

 

 

Gefahrenabwehrverordnung über die Aufrechterhaltung der Sicherheit und 

Ordnung auf und an den Straßen und sonstigen öffentlichen Flächen im Gebiet 

der Stadt Kassel 

 

 

Berichterstatter/-in: Bürgermeister Jürgen Kaiser 

 

Mitberichterstatter/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Gefahrenabwehrverordnung 

über die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung auf und an den Straßen 

und sonstigen öffentlichen Flächen im Gebiet der Stadt Kassel in der aus der 

Anlage 1 zu dieser Vorlage ersichtlichen Fassung.“ 

 

 

Begründung: 

 

Die bisher geltende „Kasseler Straßenordnung“ in der Fassung vom 27. Januar 

1997 ist umfassend inhaltlich als auch sprachlich überarbeitet worden. 

 

Die Vorschriften sind den heutigen Bedürfnissen angepasst worden; sie 

ermöglichen es, eine handhabbare Grundlage für die Durchsetzung der 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf Straßen und 

öffentlichen Flächen im Gebiet der Stadt Kassel zu gewährleisten.  

 

Die Tatbestände wurden auch sprachlich neu gefasst, um ein besseres Verständnis 

für die Anwendung der Bestimmungen zu erreichen. 

 

Die Vorschriften ermöglichen eine effektive Kontrolle und Ahndung von 

gefährdendem Verhalten in der Öffentlichkeit. 

 

Die Bezeichnung der Verordnung ist geändert worden, da Unklarheiten in der 

Vergangenheit bestanden. Der Begriff „Straßenordnung“ soll komplett gestrichen 

werden, da z. B. Grünflächen keine Straßen darstellen. 
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Fassung) beigefügt. 

 

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung vom 20.07.2015 entsprechend 

beschlossen. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 



 

Anlage 1 

 

          3.01 

 

 

GEFAHRENABWEHRVERORDNUNG 

 

über die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung auf und an den Straßen 

und sonstigen öffentlichen Flächen im Gebiet der Stadt Kassel 

 

vom 

 

Aufgrund der §§ 71, 74, 77 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit 

und Ordnung in der Fassung vom 14. Januar 2005 (GVBI. I, S. 14), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 29. April 2015 (GVBI. S. 202), hat die 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel in ihrer Sitzung am _____ die 

folgende der Gefahrenabwehrordnung über die Aufrechterhaltung der Sicherheit 

und Ordnung auf und an den Straßen und sonstigen öffentlichen Flächen im Gebiet 

der Stadt Kassel beschlossen: 

 

 

§ 1 

Geltungsbereich und Begriffsbestimmung 

 

(1) Diese Gefahrenabwehrordnung regelt unbeschadet anderweitiger gesetzlicher 

Bestimmungen die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung auf und an 

den öffentlichen Straßen und sonstigen öffentlichen Flächen im Gebiet der 

Stadt Kassel. 

 

(2) Straßen im Sinne dieser Gefahrenabwehrverordnung sind alle dem 

öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze, Gehwege, 

Brücken, Über- und Unterführungen, Durchfahrten, Durchgänge, Treppen und 

Rampen. 

 

(3) Sonstige öffentliche Flächen im Sinne dieser Gefahrenabwehrverordnung sind 

öffentliche Park- und Grünanlagen, einzelne Anpflanzungen und Grünflächen 

sowie solche Flächen, auf denen sich tatsächlicher öffentlicher Verkehr 

abwickelt. 

 

 

§ 2 

Beseitigung von Verunreinigungen 

 

Das nach § 15 des Hessischen Straßengesetzes für die öffentlichen Straßen bereits 

bestehende Gebot der Beseitigung von Verunreinigungen wird hiermit auch 

hinsichtlich der in § 1 Abs. 3 dieser Gefahrenabwehrordnung genannten Flächen 

angeordnet. Derjenige, der solche Flächen über das übliche Maß hinaus 

verunreinigt, hat die Verunreinigung ohne Aufforderung unverzüglich zu 

beseitigen. 



 

 

 

§ 3 

Tiere 

 

(1) Es ist untersagt, Tiere auf Kinderspielplätzen oder als solche gekennzeichneten 

Liegewiesen mitzunehmen oder frei laufen zu lassen. Es ist ferner untersagt, 

Tiere in Weihern oder in Schwimmbecken innerhalb der in § 1 genannten 

Flächen baden zu lassen. 

 

(2) Es ist untersagt, auf den in § 1 genannten Flächen Tauben zu füttern. 

 

 

§ 4 

Hausnummerierung 

 

(1) Jeder Hauseigentümer hat die ihm zugeteilte Hausnummer so sichtbar an 

seinem Grundstückseingang anzubringen, dass die Nummer von der Straße 

aus gut erkennbar ist. Die für die Erteilung der Hausnummer zuständige 

Behörde kann vorschreiben, dass die Ausführung des Nummernschildes mit 

einem vorgegebenen Muster übereinstimmt. 

 

(2) Wird eine früher zugeteilte Nummer durch eine andere ersetzt, so muss die 

bisherige Hausnummer neben der Neuen ein Jahr lang weiter angebracht 

bleiben; die bisherige Hausnummer muss mit roter Farbe durchgestrichen 

werden, muss aber weiterhin gut lesbar sein. 

 

(3) Die in Abs. 1 und 2 umschriebenen Pflichten gelten auch für Erbbau- und 

Wohnberechtigte sowie für Nießbraucher. 

 

 

§ 5  

Waschen von Kraftfahrzeugen und Anhängern 

 

(1) Auf den in § 1 genannten Flächen dürfen Kraftfahrzeuge und Anhänger nicht 

gewaschen werden. 

 

(2) Als Kraftfahrzeuge gelten nicht dauerhaft spurgeführte Landfahrzeuge, die 

durch Maschinenkraft bewegt werden. 

 

(3) Als Anhänger gelten Fahrzeuge, die bestimmt und geeignet zum Anhängen an 

ein Kraftfahrzeug sind. 

 

 

§ 6 

Freihalten von Straßenrinnen, Abflussöffnungen und Hydranten 

 

Beim Abladen oder Lagern von Sand, Kies, Steinen, Kohle oder ähnlichen Stoffen 

sind Straßenrinnen, Abflussöffnungen und Hydranten freizuhalten. 



 

 

§ 7 

Verkehrsbehinderungen und -gefährdungen 

 

(1) Es ist nicht gestattet, Gegenstände auf die in § 1 genannten Flächen zu bringen 

oder dort liegen zu lassen, wenn dadurch der Verkehr gefährdet oder 

erschwert werden kann. Der für solche verkehrswidrige Zustände 

Verantwortliche hat sie unverzüglich zu beseitigen und sie bis dahin 

ausreichend kenntlich zu machen, während der Dämmerung oder bei 

Dunkelheit oder, wenn die Sichtverhältnisse es sonst erfordern, durch 

Warnleuchten. 

 

(2) An Gebäudeteilen und Bäumen, die unmittelbar an der Straße liegen, sind 

Eiszapfen und Schneeüberhänge, die den Umständen nach eine Gefahr für 

Personen oder Sachen bilden, unverzüglich von den Gebäudeeigentümern oder 

den sonst Verfügungsberechtigten zu beseitigen oder Sicherungsmaßnahmen 

durch Absperrungen oder Aufstellen von Warnzeichen zu treffen. Gleiches gilt 

für auf Dächern liegende Schneemassen. 

 

(3) Auf Balkonen, Simsen, Fensterbänken, Mauervorsprüngen und ähnlichen 

Flächen sind aufgestellte Blumentöpfe und –kästen sowie andere bewegliche 

Gegenstände, die Personen und Sachen im Geltungsbereich dieser 

Gefahrenabwehrverordnung gefährden können, gegen das Herabstürzen zu 

sichern. 

 

 

§ 8  

Gefährdendes Verhalten 

 

Auf den Flächen gemäß § 1 dieser Gefahrenabwehrverordnung ist jedes Verhalten 

untersagt, das geeignet ist, andere zu gefährden oder mehr als nach den 

Umständen vermeidbar zu behindern oder zu beeinträchtigen, zum Beispiel durch 

 

a) trunkenheits- oder rauschbedingte Handlungen oder Störungen, 

b) störendes Lagern oder Nächtigen, 

c) aggressives oder organisiertes Betteln, 

d) Verrichten der Notdurft. 

 

 

§ 9 

Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 

1. entgegen § 2 die unverzügliche Beseitigung von Verunreinigungen 

unterlässt, 

 



2. entgegen § 3 Tiere auf Kinderspielplätze oder auf gekennzeichnete 

Liegewiesen mitnimmt oder frei laufen lässt, oder Tiere in Weihern oder 

Schwimmbecken baden lässt, 

 

3. entgegen § 3 auf den in § 1 genannten Flächen Tauben füttert. 

 

4. entgegen § 4 Abs. 1 es unterlässt, die ihm zugeteilte Hausnummer so 

sichtbar an seinem Grundstückseingang anzubringen, dass die Nummer 

von der Straße gut erkennbar ist, 

 

5. entgegen § 4 Abs. 2 es unterlässt, die bisherige Hausnummer, gut lesbar, 

neben der Neuen ein Jahr lang weiter anzubringen, oder die bisherige 

nicht mit roter Farbe durchzustreichen, 

 

6. entgegen § 5 auf den in § 1 genannten Flächen Kraftfahrzeuge und 

Anhänger wäscht, 

 

7. entgegen § 6 es unterlässt, beim Abladen oder Lagern von Sand, Kies, 

Steinen, Kohle oder ähnlichen Stoffen, Straßenrinnen, Abflussöffnungen 

und Hydranten freizuhalten, 

 

8. entgegen § 7 Abs. 1 Gegenstände auf die in § 1 genannten Flächen bringt 

und dadurch den Verkehr gefährdet oder erschwert, 

 

9. entgegen § 7 Abs. 1 als Verantwortlicher für verkehrswidrige Zustände 

diese nicht unverzüglich beseitigt bzw. sie bis zur Beseitigung nicht 

ausreichend kenntlich macht, 

 

10. entgegen § 7 Abs. 2 Eiszapfen und Schneeüberhänge nicht unverzüglich 

entfernt oder keine Sicherungsmaßnahmen trifft, 

 

11. entgegen § 7 Abs. 3 Gegenstände nicht durch geeignete 

Schutzvorrichtungen gegen das Herabfallen sichert, 

 

12. entgegen § 8 durch sein Verhalten andere gefährdet oder mehr als nach 

den Umständen vermeidbar behindert oder beeinträchtigt, zum Beispiel 

durch 

 

a) trunkenheits- oder rauschbedingte Handlungen oder Störungen, 

b) störendes Lagern oder Nächtigen, 

c) aggressives oder organisiertes Betteln, 

d) Verrichten der Notdurft. 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 77 Abs. 2 Satz 1 HSOG mit einer 

Geldbuße bis zu 5.000,00 EURO geahndet werden. 

 

 Ferner können 

 

1. Gegenstände, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht, und  



2. Gegenstände, die zu ihrer Begehung oder Vorbereitung gebraucht worden 

oder bestimmt gewesen sind, nach § 77 Abs. 2 Satz 2 HSOG eingezogen 

werden. 

 

(3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWIG) in der jeweils geltenden 

Fassung findet ergänzend Anwendung. 

 

 

§ 10 

Aufhebung des bisherigen Rechts 

 

Die Gefahrenabwehrverordnung über die Aufrechterhaltung der Sicherheit  

und Ordnung auf und an den Straßen der Stadt Kassel (Kasseler Straßenordnung  

– KStO) in der Fassung vom 27.01.1997 (Hess./Nieders. Allgem. Nr. 49 vom 

27.02.1997) wird aufgehoben. 

 

 

§ 11 

Inkrafttreten 

 

Diese Gefahrenabwehrverordnung tritt mit dem Tage nach der öffentlichen 

Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Kassel, den 

Stadt Kassel – der Magistrat 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 

 



Anlage 2  

Synopse 

Alte Fassung Neue Fassung 

Gefahrenabwehrverordnung über die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung 

auf und an den Straßen der Stadt Kassel (Kasseler Straßenordnung  

- KStO -) in der Fassung vom 27.01.1997 

Gefahrenabwehrverordnung über die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung 

auf und an den Straßen und sonstigen öffentlichen Flächen im Gebiet der Stadt Kassel 

 

Aufgrund der Ermächtigung des Artikel 6 der Gefahrenabwehrverordnung zur Änderung 

der Polizeiverordnung über die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung auf und an 

den Straßen der Stadt Kassel (Kasseler Straßenordnung 

- KStO -) in der Fassung der Zweiten Änderung vom 21.11.1988 (Dritte Änderung) vom 

27.01.1997 - Hessische-Niedersächsische Allgemeine - Stadtausgabe Nr. 49 vom 

27.02.1997 - gibt der Magistrat die Neufassung dieser Gefahrenabwehrverordnung 

hiermit bekannt. 

Aufgrund der §§ 71, 74, 77 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und 

Ordnung in der Fassung vom 14. Januar 2005 (GVBI. I, S. 14), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 27. Juni 2013 (GVBI. S. 444), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 

Kassel in ihrer Sitzung am _____ die folgende Neufassung der 

Gefahrenabwehrordnung über die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung auf und 

an den Straßen und sonstigen öffentlichen Flächen im Gebiet der Stadt Kassel 

beschlossen: 

§ 1 

Geltungsbereich 

 

(1) Diese Gefahrenabwehrverordnung regelt unbeschadet anderweitiger gesetzlicher 

Bestimmungen die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung auf und an den 

öffentlichen Straßen im Gebiet der Stadt Kassel. 

 

(2) Soweit dies im Folgenden ausdrücklich bestimmt ist, gilt diese 

Gefahrenabwehrverordnung ferner für den Bereich 

 

a) öffentlicher Park- und Grünanlagen, einzelner Anpflanzungen und Grünflächen 

sowie 

b) solcher Flächen, auf denen sich ein tatsächlicher öffentlicher Verkehr abwickelt. 

§ 1 

Geltungsbereich und Begriffsbestimmung 

 

(1) Diese Gefahrenabwehrordnung regelt unbeschadet anderweitiger gesetzlicher 

Bestimmungen die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung auf und an den 

öffentlichen Straßen und sonstigen öffentlichen Flächen im Gebiet der Stadt Kassel. 

 

(2) Straßen im Sinne dieser Gefahrenabwehrordnung sind alle dem öffentlichen 

Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze, Gehwege, Brücken, Über- und 

Unterführungen, Durchfahrten, Durchgänge, Treppen und Rampen. 

 

(3) Sonstige öffentliche Flächen im Sinne dieser Gefahrenabwehrverordnung sind 

öffentliche Park- und Grünanlagen, einzelne Anpflanzungen und Grünflächen sowie 

solche Flächen, auf denen sich tatsächlicher öffentlicher Verkehr abwickelt. 

 

§ 2 

Beseitigung von Verunreinigungen 

 

Das nach § 15 des Hessischen Straßengesetzes vom 09.10.1962 (GVBl. I S. 437) für die 

öffentlichen Straßen bereits bestehende Gebot der Beseitigung von Verunreinigungen 

§ 2 

Beseitigung von Verunreinigungen 

 

Das nach § 15 des Hessischen Straßengesetzes für die öffentlichen Straßen bereits 

bestehende Gebot der Beseitigung von Verunreinigungen wird hiermit auch hinsichtlich 



wird hiermit auch hinsichtlich der in § 1 Abs. 2 dieser Gefahrenabwehrverordnung 

genannten Flächen angeordnet. Derjenige, der solche Flächen über das übliche Maß 

hinaus verunreinigt, hat die Verunreinigung ohne Aufforderung unverzüglich zu 

beseitigen. 

der in § 1 Abs. 3 dieser Gefahrenabwehrordnung genannten Flächen angeordnet. 

Derjenige, der solche Flächen über das übliche Maß hinaus verunreinigt, hat die 

Verunreinigung ohne Aufforderung unverzüglich zu beseitigen. 

 

§ 3 

Tiere 

 

Es ist untersagt, Tiere auf Kinderspielplätzen, insbesondere auch an und in Sandkästen 

oder die als solche gekennzeichneten Liegewiesen mitzunehmen oder frei laufen zu 

lassen. Es ist ferner untersagt, Tiere in Weihern oder in Planschbecken innerhalb der im § 

1 erwähnten Flächen Baden zu lassen. Es ist untersagt, auf den in § 1 genannten Flächen 

Tauben zu füttern. 

§ 3 

Tiere 

 

(1) Es ist untersagt, Tiere auf Kinderspielplätzen oder als solche gekennzeichneten 

Liegewiesen mitzunehmen oder frei laufen zu lassen. Es ist ferner untersagt, Tiere in 

Weihern oder in Schwimmbecken innerhalb der in § 1 genannten Flächen baden zu 

lassen. 

 

(2) Es ist untersagt, auf den in § 1 genannten Flächen Tauben zu füttern. 

 

§ 4 

Hausnummerierung 

 

(1) Jeder Hauseigentümer hat die ihm zugeteilte Hausnummer so sichtbar an seinem 

Grundstückseingang anzubringen, daß die Nummer von der Straße aus gut 

erkennbar ist. Die für die Erteilung der Hausnummer zuständige Behörde kann 

vorschreiben, daß die Ausführung des Nummernschildes mit einem vorgegebenen 

Muster übereinstimmt. 

 

(2) Wird eine früher zugeteilte Nummer durch eine andere ersetzt, weil die bisherige 

Nummerierung zu Unzuträglichkeiten führte, so muß die bisherige Hausnummer 

neben der neuen ein Jahr lang weiter angebracht bleiben; die bisherige 

Hausnummer muß mit roter Farbe durchgestrichen werden, muß aber weiterhin gut 

lesbar sein. 

 

(3) Die in Abs. 1 und 2 umschriebenen Pflichten gelten sinngemäß auch für Erbbau- 

und Wohnberechtigte sowie für Nießbraucher. 

§ 4 

Hausnummerierung 

 

(1) Jeder Hauseigentümer hat die ihm zugeteilte Hausnummer so sichtbar an seinem 

Grundstückseingang anzubringen, dass die Nummer von der Straße aus gut 

erkennbar ist. Die für die Erteilung der Hausnummer zuständige Behörde kann 

vorschreiben, dass die Ausführung des Nummernschildes mit einem vorgegebenen 

Muster übereinstimmt. 

 

(2) Wird eine früher zugeteilte Nummer durch eine andere ersetzt, so muss die 

bisherige Hausnummer neben der Neuen ein Jahr lang weiter angebracht bleiben; 

die bisherige Hausnummer muss mit roter Farbe durchgestrichen werden, muss 

aber weiterhin gut lesbar sein. 

 

(3) Die in Abs. 1 und 2 umschriebenen Pflichten gelten auch für Erbbau- und 

Wohnberechtigte sowie für Nießbraucher. 

 

§ 5  

Straßenbezeichnungsschilder 

 

(1) Jeder Hauseigentümer hat zu dulden, daß die zuständige Behörde an seinem 

Gebäude, seiner Mauer oder seinem Zaun Straßenbezeichnungsschilder anbringt, 

verändert oder beseitigt. 

- Entfernt - 



 

(2) § 4 Abs. 3 gilt entsprechend für die in Abs. 1 genannte Verpflichtung. 

 

§ 6  

Waschen von Fahrzeugen 

 

Es ist untersagt, Kraftfahrzeuge auf den in § 1 genannten Flächen zu waschen.  

 

§ 5  

Waschen von Kraftfahrzeugen und Anhängern 

 

(1) Auf den in § 1 genannten Flächen dürfen Kraftfahrzeuge und Anhänger nicht 

gewaschen werden. 

 

(2) Als Kraftfahrzeuge gelten nicht dauerhaft spurgeführte Landfahrzeuge, die durch 

Maschinenkraft bewegt werden. 

 

(3) Als Anhänger gelten Fahrzeuge, die bestimmt und geeignet zum Anhängen an ein 

Kraftfahrzeug sind. 

§ 7 

Ausklopfen 

 

Es ist nicht gestattet, aus Fenstern, von Balkonen oder Dächern herab nach der 

Straßenseite hin Teppiche, Betten, Polster, Kleider und ähnliche Gegenstände 

auszuklopfen, auszubürsten oder auszuschütteln. 

 

- Entfernt - 

 § 6 

Freihalten von Straßenrinnen, Abflussöffnungen und Hydranten 

 

Beim Abladen oder Lagern von Sand, Kies, Steinen, Kohle oder ähnlichen Stoffen sind 

Straßenrinnen, Abflussöffnungen und Hydranten freizuhalten. 

 

§ 8 

Verkehrshindernisse 

 

Es ist nicht gestattet, Gegenstände auf die in § 1 Abs. 2 genannten Flächen zu bringen 

oder dort liegen zu lassen, wenn dadurch der Verkehr gefährdet oder erschwert werden 

kann. Der für solche verkehrswidrigen Zustände Verantwortliche hat sie unverzüglich zu 

beseitigen und sie bis dahin ausreichend kenntlich zu machen, während der Dämmerung 

oder bei Dunkelheit oder wenn die Sichtverhältnisse es sonst erfordern, durch Leuchten 

§ 7 

Verkehrsbehinderungen und -gefährdungen 

 

(1) Es ist nicht gestattet, Gegenstände auf die in § 1 genannten Flächen zu bringen oder 

dort liegen zu lassen, wenn dadurch der Verkehr gefährdet oder erschwert werden 

kann. Der für solche verkehrswidrige Zustände Verantwortliche hat sie unverzüglich 

zu beseitigen und sie bis dahin ausreichend kenntlich zu machen, während der 

Dämmerung oder bei Dunkelheit, oder wenn die Sichtverhältnisse es sonst 



mit roten Licht. Erstreckt sich ein solches Hindernis nicht über die gesamte Breite 

üblicherweise begangener Flächen, kann gelbes Licht verwendet werden.  

 

erfordern, durch Warnleuchten. 

 

(2) An Gebäudeteilen und Bäumen, die unmittelbar an der Straße liegen, sind Eiszapfen 

und Schneeüberhänge, die den Umständen nach eine Gefahr für Personen oder 

Sachen bilden, unverzüglich von den Gebäudeeigentümern oder den sonst 

Verfügungsberechtigten zu beseitigen oder Sicherungsmaßnahmen durch 

Absperrungen oder Aufstellen von Warnzeichen zu treffen. Gleiches gilt für auf 

Dächern liegende Schneemassen. 

 

(3) Auf Balkonen, Simsen, Fensterbänken, Mauervorsprüngen und ähnlichen Flächen 

sind aufgestellte Blumentöpfe und –kästen sowie andere bewegliche Gegenstände, 

die Personen und Sachen im Geltungsbereich dieser Gefahrenabwehrverordnung 

gefährden können, gegen das Herabstürzen zu sichern. 

 

§ 9  

Verhaltensbedingte Gefahren 

 

Es ist verboten, auf den Flächen i. S. des § 1 dieser Verordnung sowie in öffentlichen 

Bedürfnisanstalten einschließlich deren Zugangsbereichen Alkohol oder andere 

berauschende Mittel zu sich zu nehmen, wenn dort als Folge andere Personen oder die 

Allgemeinheit durch Anpöbeln, lautes Singen, Johlen, Schreien oder anderes Lärmen, 

Liegenlassen von Flaschen oder anderen Behältnissen, Notdurftverrichtungen oder 

Erbrechen gefährdet werden können.  

 

§ 8 

Gefährdendes Verhalten 

 

Auf den Flächen gemäß § 1 dieser Gefahrenabwehrverordnung ist jedes Verhalten 

untersagt, das geeignet ist, andere zu gefährden oder mehr als nach den Umständen 

vermeidbar zu behindern oder zu beeinträchtigen, zum Beispiel durch 

 

a) trunkenheits- oder rauschbedingte Handlungen oder Störungen, 

b) störendes Lagern oder Nächtigen, 

c) aggressives oder organisiertes Betteln, 

d) Verrichten der Notdurft. 

§ 10  

Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig als Verpflichteter einer der in 

den §§ 2 und 4 umschriebenen Pflichten nicht nachkommt oder einer der in § 3 sowie §§ 

6 - 9 enthaltenen Verbote zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 

Geldbuße bis zu 5.000,00 € in jedem Fall einer Zuwiderhandlung geahndet werden. Das 

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der jeweils neuesten Fassung findet Anwendung.  

 

§ 9 

Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 

1. entgegen § 2 die unverzügliche Beseitigung von Verunreinigungen unterlässt, 

 

2. entgegen § 3 Tiere auf Kinderspielplätze oder auf gekennzeichnete 

Liegewiesen mitnimmt oder frei laufen lässt, oder Tiere in Weihern oder 

Schwimmbecken baden lässt, 

 

3. entgegen § 3 auf den in § 1 genannten Flächen Tauben füttert. 

 



4. entgegen § 4 Abs. 1 es unterlässt, die ihm zugeteilte Hausnummer so sichtbar 

an seinem Grundstückseingang anzubringen, dass die Nummer von der Straße 

gut erkennbar ist, 

 

5. entgegen § 4 Abs. 2 es unterlässt, die bisherige Hausnummer, gut lesbar, 

neben der Neuen ein Jahr lang weiter anzubringen oder die bisherige nicht mit 

roter Farbe durchzustreichen, 

 

6. entgegen § 5 auf den in § 1 genannten Flächen Kraftfahrzeuge und Anhänger 

wäscht, 

 

7. entgegen § 6 es unterlässt, beim Abladen oder Lagern von Sand, Kies, Steinen, 

Kohle oder ähnlichen Stoffen, Straßenrinnen, Abflussöffnungen und 

Hydranten freizuhalten, 

 

8. entgegen § 7 Abs. 1 Gegenstände auf die in § 1 genannten Flächen bringt und 

dadurch den Verkehr gefährdet oder erschwert, 

 

9. entgegen § 7 Abs. 1 als Verantwortlicher für verkehrswidrige Zustände diese 

nicht unverzüglich beseitigt bzw. sie bis zur Beseitigung nicht ausreichend 

kenntlich macht, 

 

10. entgegen § 7 Abs. 2 Eiszapfen und Schneeüberhänge nicht unverzüglich 

entfernt oder keine Sicherungsmaßnahmen trifft, 

 

11. entgegen § 7 Abs. 3 Gegenstände nicht durch geeignete Schutzvorrichtungen 

gegen das Herabfallen sichert, 

 

12. entgegen § 8 durch sein Verhalten andere gefährdet oder mehr als nach den 

Umständen vermeidbar behindert oder beeinträchtigt, zum Beispiel durch 

 

a) trunkenheits- oder rauschbedingte Handlungen oder Störungen, 

b) störendes Lagern oder Nächtigen, 

c) aggressives oder organisiertes Betteln, 

d) Verrichten der Notdurft. 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 77 Abs. 2 Satz 1 HSOG mit einer Geldbuße bis 

zu 5.000,00 EURO geahndet werden. 

 

 Ferner können 

 



1. Gegenstände, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht, und  

2. Gegenstände, die zu ihrer Begehung oder Vorbereitung gebraucht worden 

oder bestimmt gewesen sind, nach § 77 Abs. 2 Satz 2 HSOG eingezogen 

werden. 

 

(3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWIG) in der jeweils geltenden Fassung 

findet ergänzend Anwendung. 

§ 11 

Aufhebung bisherigen Rechts 

 

Die Polizeiverordnung über die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung auf und an 

den Straßen der Stadt Kassel (Kasseler Straßenordnung - (KStO) vom 08. April 1957 

(Kasseler Wochenblatt Nr. 19 vom 10. Mai 1957, Seite 84, und Nr. 20 vom 17. Mai 1957, 

Seite 111)) wird aufgehoben.  

 

§ 10 

Aufhebung des bisherigen Rechts 

 

Die Gefahrenabwehrverordnung über die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung 

auf und an den Straßen der Stadt Kassel (Kasseler Straßenordnung – KStO) in der 

Fassung vom 27.01.1997 (Hess./Nieders. Allgem. Nr. 49 vom 27.02.1997) wird 

aufgehoben. 

 § 11 

Inkrafttreten 

 

Diese Gefahrenabwehrverordnung tritt mit dem Tage nach der öffentlichen 

Bekanntmachung in Kraft. 
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